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Engagement würdigen:
Als Schülervertreter*innen set-
zen wir uns für die Interes-
sen und Bedürfnisse unserer 
Mitschüler*innen tagtäglich ein 
und organisieren verschiedenste 
Veranstaltungen und Projekte, 
um die Schulgemeinschaft zu 
stärken. Unsere Arbeit ist zeitin-
tensiv und erfordert viel Enga-
gement und Verantwortung. Wir 
sind jedoch oft frustriert über das
Fehlen angemessener Würdigung 
und Anerkennung für unsere Ar-
beit. Deshalb soll sich der Lan-
desvorstand dafür einsetzen, dass 
ein Programm eingeführt wird, 
das eine angemessene Würdigung 
und Anerkennung, auch seitens 
der Lehrkräfte, für engagierte 
Schülervertreter*innen vorsieht.
Dieses Programm könnte fi -
nanzielle Unterstützung für 

Schüler*innen beinhalten, die 
sich in ihrer Freizeit als SV- 
Vertreter*innen engagieren. Die 
fi nanzielle Unterstützung könnte 
in Form von Stipendien oder Zu-
schüssen für Projekte erfolgen.
Darüber hinaus könnte die LSV 
auch Auszeichnungen oder Zer-
tifi kate vergeben, um das he-
rausragende Engagement von 
Schülervertreter*innen zu wür-
digen und anzuerkennen. Diese 
Auszeichnungen könnten in Form 
von Urkunden erfolgen. (81. LSK)

Lichtblick:
Lichtblick (kurz LiBli) ist die Zei-
tung der rheinland-pfälzischen 
Schüler*innen. Die LiBli-Redak-
tion setzt sich schuljährlich 
aus interessierten, motivierten 
freiwilligen Schüler*innen aus 
Rheinland-Pfalz zusammen, also 
wie ein Arbeitsbereich, der allen 
off ensteht. Die Redaktion kann 
intern eine hauptverantwortliche 
Person wählen. LiBli kann print 
oder digital erscheinen, mit den 
Möglichkeiten soll die Redaktion 
sich auseinandersetzen und da-
bei Aspekte wie Kosten, Aufwand 
und Reichweite berücksichtigen. 
Den Veröff entlichungsturnus 
legt die Redaktion selbst fest. 
Er sollte aber mindestens ein-
mal jährlich betragen/erschei-
nen. Kooperationen mit anderen 
Schüler*innenzeitungen (auch aus 
anderen Bundesländern) können 

und sollen angestrebt werden. 
Auch wenn die LiBli-Redaktion 
eigenständig arbeitet, soll sie auf 
den Landesvorstandssitzungen 
berichten. Die Funkis sollen sich 
für eine aktive Redaktion ein-
setzen und können dieser auch 
selbst beitreten. (77. LSK)

Passives Wahlrecht in den 
Kreis- und Stadt-SVen:
Die LSV soll sich für ein passives 
Wahlrecht in Kreis- und Stadt-
SVen auch für Schüler*innen, die 
keine Delegierte ihrer Schule zur 
Kreis- oder Stadt-SV sind, einset-
zen. Hierfür muss die Formulie-
rung: „[…]aus ihrer Mitte[…]“, in 
§ 35 Absatz 1 SchulG gestrichen 
werden. (75. LSK)

Erweiterung des 
Landesvorstands: 
Der LaVo muss auf 16 gleichbe-
rechtigte Mitglieder erweitert 
werden.
:Sobald dies der Fall ist, soll ein 
5. Referat, ein Bundesreferat, 
etabliert werden. :Somit wird das 
jetzige Amt der „Bundesdelegati-
on“ entfallen. (72. LSK)

Corporate-Design der 
Kreis-/Stadt-SVen: 
Die LSV möge sich um ein einheit-
liches Corporate-Design zwischen 
den Kreis- und Stadt-SVen (und 
der LSV) bemühen. (72. LSK)
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Förderung von selbstverwal-
teten Schulsanitätsdiensten: 
Die LSV setzt sich dafür ein, dass 
ein von Schüler*innen verwal-
teter Schulsanitätsdienst an al-
len weiterführenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz eingeführt und 
gefördert wird. (68. LSK)

Aufbau eines regionalen SV-
Berater*innen-Netzwerks in 
Rheinland-Pfalz: 
Die LSV RLP möge in Kooperation 
mit dem „Bildungswerk für Schü-
lervertretung und Schülerbetei-
ligung e.V.“ (SV-Bildungswerk) 
ein regionales SV-Berater*innen-
Netzwerk in Rheinland-Pfalz auf-
bauen. Die genaue Ausgestaltung 
geschieht in enger Zusammenar-
beit des Landesvorstands und des 
Vorstands des SV-Bildungswerks.

:Dabei sollen schwerpunktmäßig 
zwei Ziele erreicht werden:

Ausbau des Austauschs über SVen 
und SV-Seminare:
Wie bisher im SV-Berater*innen-
Netzwerk des SV-Bildungswerks 
wird für jedes Seminar eine Doku-
mentation angefertigt. Diese Do-
kumentation wird weiterhin ge-
führt und im Umfang erweitert, 
damit der LaVo einen grundsätzli-
cheren Überblick über den Stand 
der SV-Struktur in Rheinland-
Pfalz erhält. Dies ermöglicht dem 
LaVo, gezielter die Interessen 
und Probleme der Schüler*innen 
RLPs gegenüber der Öff entlich-
keit zu vertreten und Projekte 
maßgeschneiderter planen und 
umsetzen zu können. Für die 
Landesschüler*innenvertretung 
Rheinland-Pfalz ergibt sich hier-
aus die Chance, in Kreisen/Städ-
ten, in denen keine aktive KrSV/
SSV existiert, die regionale SV-
Arbeit zu stärken.

Regionale SV-Berater* innen -Aus-
bildung und Aufbau eines regio-
nalen Netzwerks: 
Das SV-Bildungswerk nutzt 
seine Expertise, um ein SV-
Berater*innennetzwerk für RLP 

aufzubauen und auszubilden. Die 
potentiellen SV-Berater*innen 
stammen nach Möglichkeit aus 
dem Umfeld der LSV Rheinland-
Pfalz (z.B. LaVo, LSK-Delegier-
te, Kreis-/Stadt-SV-Vorstände). 
Die Ausbildung erfolgt dabei 
im Rahmen einer mehrtägigen 
(mind. 5 Tage) inhaltlichen und 
methodischen Ausbildung durch 
Teamer*innen des SV-Bildungs-
werks in Zusammenarbeit mit 
dem LaVo. SV-Bildungswerk und 
LSV arbeiten gemeinsam, um 
die SV-Berater*innen-Ausbildung 
mithilfe von verschiedenen 
Bündnispartner*innen zu fi nan-
zieren.
:Der LaVo veranstaltet gemeinsam 
mit dem SV-Bildungswerk ein bis 
zweimal jährlich ein Treff en aller 
SV-Beratenden zur Evaluation der 
SV-Seminare und dem Stand der 
SV-Struktur RLPs. :Auch darüber 
hinaus sind langfristig weitere 
Aktivitäten denkbar:
Das SV-Bildungswerk und die  LSV 
RLP be mühen sich mithilfe ihrer 
Bündnis partner*innen um eine 
Finanzierung des Projekts. Die 
Seminare für die Schüler*innen-
vertretungen/Schulen, welche 
zurzeit ca. 350 € kosten, sollen 
durch Förderung kostenlos bzw. 
zumindest deutlich günstiger 
werden. Ebenfalls werden die 
Mittel für eine angestellte Kraft 
zur Koordination des RLP-weiten 
Netzwerkes akquiriert.
Die LSV RLP stellt ggf. einen Ar-
beitsplatz für diese Kraft - in 
Absprache mit dem MBWWK RLP 
(Grund: Miete/LSV-Budget) - zur 
Verfügung.
Es folgen weitere Ausbildungen 
für rheinland-pfälzische SV-Be-
ratende, und das Netzwerk wird 
weiter fortgebildet, um in den 
Seminaren auch weitere für die 
LSV/das SV-Bildungswerk rele-
vante Themen behandeln zu kön-
nen. (66. LSK)

Schulbefreiung im 
Ehrenamt: 
Schüler*innen müssen für gesell-
schaftspolitisches Engagement 

von der Schule ohne vermerkte 
Fehlzeiten  („Krankheitstage“) 
vom unterrichtlichen Geschehen 
entschuldigt werden.
Bei minderjährigen Schüler*innen 
soll hierbei die Gesamtzeit aller 
Befreiungen nicht 1/3 der Ge-
samtstundenzahl überschreiten 
und es dürfen (außer bei Geneh-
migung seitens Lehrkraft und/
oder Schulleitung) keine min-
destens drei Wochen zuvor an-
gekündigten Klausuren verpasst 
werden. Zudem darf eine Beur-
laubung nur erfolgen, solange 
eine Person nicht versetzungs-
gefährdet ist. Bei volljährigen 
Schüler*innen soll hierbei die 
Gesamtzeit aller Befreiungen 
nicht die Anzahl der Pfl ichtstun-
den (ca. 1/3 aller Gesamtstun-
den) überschreiten und es dürfen 
(außer bei Genehmigung seitens 
Lehrkraft und/oder Schulleitung) 
keine mindestens drei Wochen 
zuvor angekündigten Klausuren 
verpasst werden. Zudem darf 
eine Beurlaubung nur erfolgen, 
solange eine Person nicht verset-
zungsgefährdet ist. Schüler*innen 
müssen sich eigenständig bemü-
hen, den versäumten Stoff  nach-
zuholen. (66. LSK)

Förderung von selbstverwalteten 
Schulsanitätsdiensten: 
Die LSV setzt sich dafür ein, 
dass ein von Schüler*innen 
verwalteter Schulsanitätsdienst 
an allen weiterführenden Schulen 
in Rheinland-Pfalz eingeführt und 
gefördert wird. (68. LSK)

Corporate-Design der Kreis-/
Stadt-SVen: Die LSV möge sich 
um ein einheitliches Corporate-
Design zwischen den Kreis- und 
Stadt-SVen (und der LSV) bemü-
hen. (72. LSK)
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§ 24 des Schulgesetzes 
Rheinland-Pfalz: 
Die LSV Rheinland-Pfalz setzt 
sich dafür ein, dass die in § 24 
des Schulgesetzes Rheinland-
Pfalz vom 30.03.2004 („Geltung 
für Schulen in freier Träger-
schaft“) getroff enen Regelungen 
schnellstmöglich umgesetzt wer-
den. Insbesondere wird hier eine 
Gleichberechtigung von SVen an 
Schulen in privater Trägerschaft 
zu sonstigen SVen angestrebt. 
(66. LSK)

Ausstattung der SVen: 
Jede SV sollte einen Raum, zu-
mindest eine abschließbare Auf-
bewahrungsmöglichkeit, von der 
Schule gestellt bekommen, laut 
Verwaltungsvorschrift des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur vom 
1. März 2007 (942 C - 51420/34): 
„Aufgaben, Wahl und Verfah-
rensweise der Vertretungen für 
Schülerinnen und Schüler“, Ab-
satz 1.5. SVen brauchen nicht 
nur diese Ausstattung für ihre 
Arbeit, sondern auch einen Com-
puter, der nur der SV zugänglich 
ist. Des Weiteren muss es möglich 
sein, ein Kopiergerät kostenlos 
zu benutzen, um Kopien für die 
Schüler*innen aushändigen zu 
können, außerdem sollte es für 
Schüler*innenvertreter*innen 
ohne Computer bzw. Internet im 
Elternhaus möglich sein, für die 
Arbeit der SV etwas zu tun. 
(64. LSK)

Bildungsstreik: 
Der Landesvorstand der LSV und 
der LAK Protest sollen sich dafür 
einsetzen, dass sich in allen großen 
Städten in Rheinland-Pfalz Bünd-
nisse zur Vorbereitung lokaler Ak-
tionen zu Bildungsstreiks bilden, 
die stattfi nden. Zwei Delegierte 
von lokalen Bündnissen in Rhein-
land-Pfalz sollen Fahrtkosten 
für bundesweite Treff en von der 
Landesschüler*innenvertretung 
erhalten. Die Landes schüler*-
innen vertretung unterstützt alle 
Bildungsstreiks ideell, sofern 
deren grundsätzliche Forde-
rungen mit denen der Landes-
schüler*innenvertretung überein-
stimmen. (49. LSK)

Keine Bestätigung für LSV-
Tätigkeiten ohne Entlastung: 
Das Ministerium soll darauf hin-
gewiesen werden, neben dem 
Glückwunschschreiben zu Beginn 
des Schuljahres auch wieder re-
gelmäßig ein Bestätigungsschrei-
ben am Ende des Schuljahres zu 
verschicken. Dieses jedoch erst 
nach der LSK, auf der die Entlas-
tung stattfi ndet, sodass nur ent-
lastete Personen eine Bescheini-
gung erhalten. (41. LSK)

Schnelle Entscheidungen: 
Der LaVo kann wichtige tagespoli-
tische Dinge über das Arbeitspro-
gramm stellen. Die Wichtigkeit 
eines Themas soll im LaVo und 
im LA abgestimmt werden und 
beide müssen zustimmen. Wo-
bei diese Freiheit nur dem LaVo 
erteilt werden kann, wenn die 
Zeit nicht reicht über den An-
trag im LA abzustimmen. Der*die 
Pressereferent*in soll die Freiheit 
bekommen, Abstimmungen auf 24 
Stunden anzusetzen. (41. LSK)

LSV-Struktur: 
Die LSV fordert, dass es ab dem 5. 
Schuljahr eine Unterrichtsreihe 
mit einem*r Sozialkundelehrer*in 
oder der SV gibt, in der die Struk-
turen der SV/LSV/BSV/OBESSU 
behandelt werden müssen. 
(39. LSK)

LSV-Ehemaligenbeirat: 
Es wird ein LSV-Ehemaligenbeirat 
gegründet, in welchen ehemalige 
Landesvorstands- und Landesaus-
schuss- sowie Länderratsdelegier-
te eintreten können. Ein LSV-Ehe-
maligenbeirat soll folgende Ziele 
verfolgen:
Ein Expert*innenpool von ehema-
ligen LSVler*innen, welche den 
neuen LaVos mit ihren gesam-
melten Erfahrungen betreff end 
Methodik, Gelder-Akquise, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Basismo-
bilisierung, helfen sollen.
Ein dauerhaftes Gremium soll 
entstehen, welches der starken 
Fluktuation von Landesvorstän-
den durch eine kontinuierliche 
Einarbeitung entgegenwirkt.
Ehemalige LSVler*innen, welche 
nach ihrer Schüler*innenzeit in 
Positionen (z.B. Landtage, Stif-
tungen etc.) gekommen sind, 
sollen durch den Beirat weiter-
hin der LSV nahestehen, sodass 
diese Einfl uss auf den politischen 
Diskurs im Sinne der LSV nehmen 
können. (39. LSK)

SV-Aufbau: 
Die Basis-SVen werden in ihrer 
Arbeit unterstützt. Dies kann bei-
spielsweise durch eine Neuaufl a-
ge des SV-Handbuchs, durch eine 
Hilfe beim Vorgehen bei wichti-
gen Entscheidungsprozessen (z.B. 
beim Qualitätsmanagement), 
durch Anregungen/Tipps etc. er-
folgen. (34. LSK)

Ombudsfrau*mann: 
Die LSV RLP setzt sich beim Minis-
terium für die Einstellung einer*s 
Ombudsfrau*mannes ein, die*der 
von da an als Ansprechpartner*in 
bei Schulproblemen für alle rhein-
land-pfälzischen Schüler*innen 
jederzeit erreichbar ist. Die LSV 
entscheidet mit über die Person, 
die diesen Posten besetzen soll. 
Diese Person würde die damit an-
fallende Arbeit unentgeltlich aus-
führen. (32. LSK)

LSV-Struktur: 
Die LSV fordert, dass es ab dem 
5. Schuljahr eine Unterrichtsreihe 
mit einem*r Sozialkundelehrer*in 
oder der SV gibt, in der die 
Strukturen der SV/LSV/BSV/
OBESSU behandelt werden 
müssen. (39. LSK)



11 – Oberstufe und Abitur

Beschlusslage 45

Verpfl ichtende MSS-Räume: 
Die LSV RLP fordert die verpfl ich-
tende Bereitstellung eines ge-
schlossenen, eigenverantwortlich 
geregelten MSS-Raums an weiter-
führenden Schulen, die über eine 
MSS verfügen. Schulen müssen 
sich dazu bereit erklären, einen 
Raum gesondert für die MSS ein-
zurichten. Wenn keine Bereitstel-
lung aufgrund räumlicher Prob-
leme angegangen werden kann, 
muss das zuständige Bauamt Un-
ternehmungen zur Bereitstellung 
einleiten, welche vom Schulträ-
ger (z.B. Schulträgerausschuss) fi -
nanziert werden sollen. (82. LSK)

Verpfl ichtender Abiturteil 
für die naturwissenschaft-
lichen Fächer und das Fach 
Mathematik mit modularen 
Mathematik-Systemen: 
Die LSV RLP soll fordern, dass in 
den Abituren wissenschaftlicher 
Fächer und des Faches Mathema-
tik jeder Aufgabenteil Aufgaben 
enthält, für deren Bearbeitung 
ein modulares Mathematik-Sys-
tem nach den Kriterien der KMK 
vorgesehen ist. (82. LSK)

Ersetzen einer Kursarbeit 
in Informatik durch eine 
Projektarbeit: 
Im Leistungskurs Informatik sol-
len Informatiklehrer*innen ein 
Jahr vor dem Abschluss der all-
gemeinen Hochschulreife der 
Schüler*innen die Möglichkeit be-
kommen, eine Kursarbeit durch 
eine benotete Projektarbeitspha-
se zu ersetzen. Die Projektarbeit 
soll auf der Basis eines Projektta-
gebuchs durchgeführt werden, in 
dem die Schüler*innen den Fort-
schritt ihres Projekts dokumen-
tieren. Dabei sollen mindestens 
zwei ausführlich dokumentierte 
Einzelprobleme gelöst werden, 
die im Zusammenhang mit dem 
Projekt stehen. Die abschließen-
de Bewertung der Projektarbeit 
soll zu jeweils einem Drittel auf 
dem Projekttagebuch, der Lösung 
der Einzelprobleme und dem Er-

gebnis basieren.
Der Informatikunterricht soll da-
für im Laufe der Arbeitsphase 
zunächst von nur einer Stunde zu 
drei Stunden pro Woche für die 
aktive Arbeit an den Projekten 
übergehen. Der übrige Informa-
tikunterricht soll dem Lehrplan 
entsprechend weitergeführt wer-
den. (81. LSK)

Abschaff en aller Abschluss-
klausuren: 
Die LSV RLP setzt sich für die Ab-
schaff ung aller Abschlussarbeiten 
(Abiklausuren, Abschlussprüfun-
gen in Berufsschulen etc., jedoch 
nur schriftliche Prüfungen, nicht 
praxisorientierte Prüfungen, die 
in Ausbildungen durchgeführt 
werden) ein.
Der sehr hohe Druck auf die 
Schüler*innen ist nicht nur an-
strengend und belastend - hindert 
an einem schönen Leben - nein, er 
ist auch völlig sinnfrei. Stattdes-
sen soll mittelfristig ein System 
etabliert werden, welches wie 
bisher in der Qualifi kationsphase 
Block eins des MSS-Systems funk-
tioniert. Anstatt den abschlie-
ßenden Klausuren eine solch star-
ke Gewichtung zuzuschreiben, 
soll eine Durchschnittspunktzahl 
(MSS) bzw. Durchschnittsnote 
(z.B. in der Berufsschule) aus der 
kompletten Zeit der Oberstufe 
bzw. der Ausbildungszeit (abzüg-
lich des ersten Halbjahres) er-
rechnet werden.
Dies steht natürlich nicht unse-
ren Beschlüssen, Noten endgültig 
abzuschaff en, im Wege, es soll 
schlichtweg als Schritt in die rich-
tige Richtung verstanden werden.
(81. LSK)

Anpassung §27 Abiturprü-
fungsordnung RLP: 
Schüler*innen soll es gestattet 
werden, wohl auf dem Schulge-
lände, jedoch nicht im Beisein 
der Schulleiterin oder des Schul-
leiters und der unterrichtenden 
Fachkraft, Einsicht in die Abitur-
prüfungen zu erhalten. (78. LSK)

Schulzeitverkürzung 
(G8/G9): 
Die LSV RLP setzt sich für 13 vol-
le Schuljahre ein, in deren An-
schluss das Abitur verliehen wird. 
Dennoch sollen Schüler*innen die 
Möglichkeit haben, freiwillig zu 
entscheiden, ob sie am G8-Sys-
tem teilnehmen möchten. 
(77. LSK)

Leistungskurs Gemein-
schaftskunde an Berufl ichen 
Gymnasien: 
Die LSV soll sich für die Einfüh-
rung des Leistungskurses Ge-
meinschaftskunde an Berufl ichen 
Gymnasien mit Schwerpunkt Ge-
sundheit und Soziales oder Wirt-
schaft einsetzen. (77. LSK)

Thema: Oberstufe und Abitur

Schulzeitverkürzung (G8/G9): 
Die LSV RLP setzt sich für 13 volle 
Schuljahre ein, in deren Anschluss 
das Abitur verliehen wird. 
Dennoch sollen Schüler*innen die 
Möglichkeit haben, freiwillig zu 
entscheiden, ob sie am G8-System 
teilnehmen möchten. (77. LSK) 
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Gewichtung der Sonstigen 
Leistungen in der MSS in 
kurzen Halbjahren: 
Die LSV Rheinland-Pfalz erarbei-
tet ein Konzept, wie eine Ge-
wichtung von Sonstigen Leistun-
gen in der Oberstufe in kurzen 
Halbjahren geschehen kann. 
(73. LSK) 

Entscheidungsfreiheit bei 
Laptopnutzung in Klau-
suren und Prüfungen: 
Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich 
für mehr Eigenständigkeit bei 
der Frage, wie Schulen ihre Prü-
fungen und Klausuren abhalten, 
einsetzen. Schulen sollen darüber 
entscheiden können, ob sie diese 
digital auf dem Laptop oder klas-
sisch mit der Hand schreiben wer-
den. Des Weiteren soll es Schulen 
ermöglicht werden, Einspruch ge-
gen Entscheidungen des Bildungs-
ministeriums einzureichen, wenn 
es sich dabei um Änderungen der 
Abschlussprüfungsverhältnisse 
handelt. (71. LSK)

Schulabschluss: 
Kurzfristig soll sich daraus ein 
einheitlicher Erwartungshorizont 
für alle Schulabschlüsse ergeben. 
Anstatt einer Zahl auf dem Papier 
soll ein Zeugnis klar wiedergeben 
können, welche Kompetenzen 
erworben wurden. Für jeden Ab-
schluss soll es gleichzeitig eine 
Zielgruppe an weiteren Lebens-
wegen geben.

:Langfristig sollen Schüler*innen 
zu jedem Zeitpunkt ihrer 
Schullaufbahn einen Abschluss 
erhalten können, sofern sie ihre 
Schulpfl icht erfüllen. Während 
ihrer Schullaufbahn wählen sie, 
welche Kompetenzen sie erwer-
ben möchten. Das Abschlusszeug-
nis beschreibt alle erworbenen 
Kompetenzen. Die Ausrichtung 
von Schüler*innen und ihren zu-
künftigen Beschäftigungen kann 
individuell und transparent ge-
staltet werden. (69. LSK)

Sportunterricht 
in der Oberstufe: 
Die LSV RLP setzt sich dafür ein, 
dass jede*r Schüler*in die Mög-
lichkeit hat, den praktischen 
Sportunterricht auf der wei-
terführenden Schule, nach der 
Orientierungsstufe, durch ein 
Ersatzfach zu ersetzen. Zu der 
Auswahl des Ersatzfaches muss 
u.a. ein theoretischer Sportun-
terricht gehören.
:Wenn Schüler*innen aufgrund von 
chronischer Erkrankung oder an-
dauernder Verletzung gezwungen 
sind, den praktischen Sportunter-
richt zu ersetzen, steht ihnen zu, 
selbst zu wählen, ob sie Klassen-/
Kursarbeiten im jeweiligen Er-
satzfach schreiben. Stattdessen 
sollte die Benotung der epocha-
len Leistung, wenn benotet wer-
den muss, unter Beobachtung der 
besonderen Umstände im Vorder-
grund stehen. (69. LSK)

Verpfl ichtender 
Sozialkundeunterricht 
für die Oberstufe: 
Der Landesvorstand und alle In-
teressierten mögen sich mit der 
Thematik „Sozialkunde als ver-
pfl ichtendes Unterrichtsfach für 
die Oberstufe“ auseinanderset-
zen und für die nächste LSK einen 
diff erenzierten Antrag aufsetzen, 
welcher Ziele und Wege erläu-
tert. (69. LSK)

Einrichtung von Oberstufen 
an Integrierten Gesamtschu-
len: 
Die LSV unterstützt die Einrich-
tung von gymnasialen und be-
rufsorientierten Oberstufen an 
den Integrierten Gesamtschulen 
in Rheinland-Pfalz ausdrücklich. 
(59. LSK)

MSS-Reform: 
Die LSV lehnt die geplante Reform 
der Mainzer Studienstufe grundle-
gend ab und setzt sich beispiels-
weise mit dem LAK Protest oder 
durch einen Zusammenschluss 
mit anderen Organisationen ge-
gen die geplanten Reformen 
ein. Stattdessen fordert die LSV 
weiterhin eine freie Wahl der 
Fächerkombination in der Ober-
stufe, bei der alle Fächer gleich 
behandelt werden. (52. LSK)

Gegen Unterrichtung eines 
MSS-Kurses durch noch nicht 
fertig ausgebildete Lehrkräf-
te: 
Die LSV setzt sich dafür ein, dass 
noch nicht fertig ausgebildete 
Lehrkräfte, wie Praktikant*innen 
oder Referendar*innen, einen 
Kurs der Oberstufe nicht eigen-
ständig unterrichten dürfen, 
sofern dadurch der eigentliche 
Unterricht durch die Lehrperson 
ersetzt wird. Vertretungsstunden 
dürfen von Praktikant*innen und 
Referendar*innen übernommen 
werden. (51. LSK)

Leistungskurskombination: 
In der gymnasialen Oberstufe 
soll es möglich sein, ein künst-
lerisches und ein gemeinschafts-
kundliches Fach wählen zu kön-
nen. (39. LSK)

Kunst: 
Die LSV Rheinland-Pfalz fordert, 
dass Schüler*innen in der gym-
nasialen Oberstufe kein künst-
lerisches Fach wählen müssen. 
(39. LSK)Zentralabitur: 

Es soll kein Zentralabitur 
eingeführt werden. (34. LSK)
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Freie Software stärken: 
Die LSV soll sich für die Entwick-
lung und Anwendung von freier 
Software (im Sinne von Free/Lib-
re Open Source Software) einset-
zen. Dazu soll die Anwendung an 
Schulen ausdrücklich unterstützt 
und gefordert werden und das 
Thema soll Teil des Informatik-
Lehrplans werden. Als Zeichen 
hierfür soll die LSV selbst in ei-
nem möglichst großen sinnvollen 
Rahmen auf freie Software um-
steigen. (81. LSK)

Digitale Sicherheit fördern: 
Die LSV soll sich dafür einsetzen, 
dass Schülis das Thema digitale 
Sicherheit und Datensicherheit 
stärker nahegebracht wird, die 
Gefahren beim Umgang mit Da-
ten ausführlich erläutert werden 
und wie man sich vor diesen Ge-

fahren schützt. Es müssen sowohl 
Aspekte von privaten Daten als 
auch von geschäftlichen Daten 
betrachtet werden. Diese Präven-
tion sollte in Form von Workshops 
stattfi nden, die gemeinsam mit 
den Schüler*innen geplant und 
durchgeführt werden. (79. LSK):

Bildung im Wandel 
der Digitalisierung: 

:Vorwort:

:„Wir erleben gerade die ersten 
Anfänge einer Bildungsrevolu-
tion, die den Bildungsbereich 
rasant verändern wird“, kom-
mentiert Prof. Dr. Burow von der 
Universität Kassel von der Initi-
ative „Digitale Bildung neu den-
ken“. Und wir sind der Meinung, 
er hat recht. Die Digitalisierung 

hat unsere Art zu denken und zu 
leben in den letzten Jahrzehnten 
von Grund auf verändert. Abläufe 
wurden optimiert, Kommunikati-
on auf ein neues Level gehoben 
und neue Berufsfelder geschaf-
fen. Der Trend von automatisier-
ten Arbeitsabläufen nimmt wei-
ter zu, weitere Berufe werden in 
Zukunft von Robotern und Com-
putern statt von Menschen aus-
geführt. Doch wo sich eine Tür 
schließt, öff net sich eine andere. 
Neue Jobs und Berufswege wer-
den entstehen. 
Grundvoraussetzungen für die 
Gestaltung dieser Entwicklung 
müssen defi nitiv in der schuli-
schen Bildung gelegt werden. 
Kinder werden teilweise schon 
vor dem Kindergarten mit der 
Benutzung von Tablets vertraut, 
kaum ein*e Schüler*in besitzt 
mit Beginn der weiterführenden 
Schule kein Smartphone. Trotz-
dem belegt Deutschland bei der 
internationalen Studie ICILS [die 
„International Computer and In-
formation Literacy Study“ (ICILS) 
ist eine internationale Studie, 
die die Medienkompetenz der 
Schüler*innen der achten Klassen 
erfasst] lediglich einen der mitt-
leren Plätze. An der Schule liegt 
es, den Schüler*innen den richti-

Thema: Medien/Digitalisierung

Grundvoraussetzungen für die 
Gestaltung dieser Entwicklung 
müssen defi nitiv in der schulischen 
Bildung gelegt werden.

Gemeinschaftskunde: 
Die LSV setzt sich dafür ein, dass 
Schüler*innen in der gymnasialen 
Oberstufe zwei gemeinschafts-
kundliche Fächer als Leistungs-
kurse wählen können. Eine ge-
meinsame Benotung aller drei 
Fächer in einer Note Gemein-
schaftskunde wird abgelehnt. Die 
Fächer sollen separat benotet 
werden. (39. LSK)

Zentralabitur: 
Es soll kein Zentralabitur einge-
führt werden. (34. LSK) 

MSS: 
Die LSV ersieht diese Reform der 
Oberstufe nach den bisherigen 
Eindrücken als gescheitert und 
wenig sinnvoll an und lehnt sie 
deshalb ab. Grundsätzlich sind 
wir für eine Diskussion über Re-

formen der Oberstufe jedoch be-
reit, solange die Interessen der 
Schüler*innen maßgeblich in die 
Entscheidungsfi ndung einbezogen 
werden. (30. LSK)
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gen Umgang untereinander und 
mit dem Internet zu vermitteln 
sowie zu verstehen helfen, wie 
die technischen Geräte arbeiten 
und funktionieren. In erster Linie 
liegt die Verantwortung des kom-
petenten Umgangs mit digitalen 
Medien bei den Eltern. Um den 
Erziehungsauftrag bereits früh-
zeitig zu unterstützen, sollte in 
Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung eine entwicklungsgemäße 
und begleitende Auseinanderset-
zung mit digitalen Medien statt-
fi nden. 
Schaff t es die Schule dabei nicht 
ihrem Auftrag gerecht zu werden, 
entsteht der Trend eines zuneh-
menden Konsums von digitalen 
Medien, der mit einer zuneh-
menden Unwissenheit über die 
Arbeitsweise dieser einhergeht. 
Auch fehlt es häufi g an kritischem 
und distanziertem Beurteilungs-
vermögen der Technologien.

:Technische Grundvoraus-
setzungen schaff en

:Digitalisierung funktioniert nicht 
ohne technische Voraussetzungen 
und entsprechende mobile End-
geräte. Neben einer ausreichen-
den Anbindung ans Breitbandnetz 
für Schulen fordern wir nach dem 
Vorbild des Digitalen Bildungs-
netzes Bayern die Einrichtung 
des „Digitalen Bildungsnetzes 
Rheinland-Pfalz“. Ziel muss es 
sein, IT-Infrastruktur sowie ent-
sprechende Software zur Nut-
zung im Unterricht zentral zur 
Verfügung zu stellen. Momentan 

liegt es an wenigen engagierten 
Lehrer*innen, ob und wie die di-
gitale Infrastruktur an Schulen 
funktioniert. Mit der Anbindung 
der Schulen an ein gemeinsames 
Netz können Updates störungsfrei 
über Wochenenden abgeschlos-
sen und Software kann lizenzfrei 
zur Verfügung gestellt werden. 
Somit wird eine sichere digita-
le Lernumgebung in Form einer 
„Schul-Cloud“ geschaff en. 
Datenschutz ist ein wichtiges 
Thema. Um Datenmissbrauch zu 
verhindern und die für die Schu-
le nötige technische Infrastruktur 
zu betreiben, soll jede Schule 
mit mindestens einer externen 
IT-Fachkraft (bei größeren Aus-
stattungsmengen einem IT-Team) 
besetzt werden.
Zudem sollten fl ächendeckend 
Schulmanagementsysteme ein-
geführt werden, die es möglich 
machen, Stundenpläne, Stun-
denausfälle sowie Noten online 
einzusehen. Wir sprechen uns 
ausdrücklich gegen ein generelles 
Handyverbot aus. Schule sollte 
vielmehr ein Ort sein, an dem der 
kompetente und kritische Um-
gang mit Handys in der Schul- und 
Freizeit vermittelt wird. Mit Ver-
boten ducken sich die Schulen le-
diglich vor ihrer Verantwortung. 
Zusätzlich sollte an allen schuli-
schen Einrichtungen ein stabiles 
und der Schulgemeinschaft frei 
zugängliches, aber durch einen 
individuellen Login gesichertes 
WLAN-Netz vorhanden sein. Der 
Nutzungszeitraum des schulinter-
nen Internets und des Handys im 
Unterricht sollte von der Fach-
lehrkraft/der Schule festgelegt 
werden.
:Langfristiges Ziel muss es sein, 
jede*n Schüler*in mit neuen Me-
dien auszustatten. Tablets sind 
gerade aufgrund ihrer Multifunk-
tionalität und Mobilität im Mo-
ment das in unseren Augen am 
besten geeignete Endgerät. Es 
wäre wünschenswert, wenn es 
in Zukunft eine Tablet- statt ei-
ner Schulbuchausleihe gäbe. Zu-
sätzlich brauchen Schulen eine 
gute Grundversorgung von Smart-

boards, die zunehmend die klas-
sische Schiefertafel ergänzen. Als 
Übergangsmaßnahme sollte die 
Nutzung eines privaten Endgerä-
tes möglich sein.

:Lehrer*innen – Schlüssel 
zu gelungener Bildung

Das beste Konzept und die mo-
dernste Ausstattung bringen je-
doch keinen spürbaren Erfolg, 
wenn sie niemand nutzen kann. 
Lehrkräfte sind der Schlüssel zu 
gelungener Bildung und dürfen 
auf dem Weg der Digitalisierung 
nicht auf der Strecke bleiben. 
Gleichzeitig sollten sie sich dem 
Fortschritt jedoch nicht ver-
schließen und off en für Verän-
derungen sein. Bereits in der 
Lehrer*innenausbildung muss ein 
kompetenter Umgang mit der be-
reitgestellten Hard- und Software 
vermittelt werden. Zusätzlich 
bedarf es medienpädagogischer 
Kompetenz, um die Materialien 
sinnvoll in den Unterricht einzu-
bauen. Regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen - aber auch eine 
Qualitätssicherung - sind wichti-
ger Bestandteil, um Kenntnisse zu 
sichern und zu erweitern.
:Aufgrund enormer Herausforde-
rungen beim Thema Cybermobbing 
sollten Vertrauenslehrer*innen 
speziell im Umgang mit Cy-
bermobbing geschult werden, 
um Ansprechpartner*innen 
für Schüler*innen, aber auch 
Lehrer*innen – insbesondere 
Klassenleiter*innen – zu sein.
:
Schüler*innen auf das Le-
ben vorbereiten – Medien-
kompetenz vermitteln

:Die Vermittlung von Medienkom-
petenz kann in unseren Augen 
nur als Querschnittsaufgabe ver-
standen werden. Die Etablierung 
eines eigenen Fachs erachten wir 
nicht als sinnvoll. Stattdessen be-
darf es einer fächerübergreifen-
den Integration neuer Medien in 
den Unterricht. Zusätzlich müs-
sen Lehrinhalte wie rechtliche 
Grundlagen (Urheberrecht, Bild-

:Die Vermittlung von 
Medienkompetenz kann in unseren 
Augen nur als Querschnittsaufgabe 
verstanden werden. Die 
Etablierung eines eigenen Fachs 
erachten wir nicht als sinnvoll. 
Stattdessen bedarf es einer 
fächerübergreifenden Integration 
neuer Medien in den Unterricht.
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recht, Datenschutz), Datensicher-
heit und die Selbstdarstellung im 
Netz fest im Lehrplan verankert 
sein. Auch die Fähigkeit, Infor-
mations- und Wahrheitsgehalt 
von Quellen kritisch zu hinter-
fragen, ist unerlässlich und hat 
in Anbetracht hochmanipulativer 
Angebote extremistischer Kreise 
besondere Dringlichkeit. Um den 
Schüler*innen praktische Tipps an 
die Hand zu geben, sollte sowohl 
das 10-Finger-Schreiben als auch 
der ECDL-Führerschein [der Eu-
ropäische Computerführerschein 
ECDL ist der internationale Stan-
dard für digitale Kompetenz] fl ä-
chendeckend eingeführt werden.
Um einen angemessenen Umgang 
mit Sozialen Medien zu etab-
lieren und somit Cybermobbing 
vorzubeugen, ist es in unseren 
Augen notwendig, diese aktiv in 
den Unterricht einzubinden. So 
kann beispielsweise durch Nut-
zung von Chats zur Vernetzung 
bei Gruppenarbeiten eine von 
der Schule defi nierte Netiquette 
etabliert werden. Auch sollte das 
Projekt der Medienscouts weiter 
gefördert werden. Schüler*innen 
können ihre Mitschüler*innen auf 
einer ganz anderen Ebene als 
Lehrer*innen für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit den 
Medien sensibilisieren.
Informatik ist die Sprache der di-
gitalen Welt. Daher ist es für die 
Alltags- und Berufswelt unerläss-
lich, ein Verständnis für die Logik 
von Algorithmen zu besitzen. Wir 
fordern daher einen entwick-
lungsgerechten Informatikunter-
richt ab der Grundschule.

:Neue Wege der Unterrichts-
gestaltung etablieren

Grundsätzlich kommen wir je-
doch nicht weiter, wenn wir 
jedem*r Schüler*in lediglich ein 
Tablet zur Verfügung stellen und 
Schulbücher digitalisieren. Es be-
darf neuer Unterrichtskonzepte. 
Auf diesem Gebiet gibt es bereits 
viele fortschrittliche Lehrkräf-
te und Pilotprojekte, die neue 
Wege des Unterrichtens gehen. 

Neue Medien bieten beispielswei-
se die Möglichkeit, visuelle und 
audiovisuelle Inhalte zu präsen-
tieren und in bestehende oder 
neue Konzepte mit einfl ießen zu 
lassen und diese zu bereichern. 
Hierbei fordern wir nicht nur eine 
Digitalisierung der Schulbücher, 
sondern vielmehr interaktive 
Lernmethoden, welche durch ein 
großes Spektrum an Medien etab-
liert werden können.
:E-Learning kann dabei ergän-
zend zum klassischen „Face-
to-face“-Unterricht enorm be-
reichernd sein. Schüler*innen 
können selbstständiger lernen 
und arbeiten, die Auswertung 
der Daten ermöglicht individu-
eller abgestimmten Unterricht. 
Die Überprüfung des Lernfort-
schritts erfolgt dabei durch den 
Computer und ist objektiv. Um 
in diese Richtung ein Zeichen zu 
setzen, fordern wir die Weiter-
entwicklung des Deutschen Com-
puterspielpreises, bei dem unter 
anderem die besten Lernspiele 
ausgezeichnet werden.
:Ferner erachten wir es als sinn-
voll, Profi lschulen IT/Digital mit 
dem Schwerpunkt Informatik ein-
zuführen.

:Kooperationen wahrnehmen – 
staatliche Strukturen entlasten

:Diverse Unternehmen und Ini-
tiativen sind bereits aktiv, um 
digitale Bildung an Schulen vo-
ranzutreiben. Rheinland-Pfalz 
sollte die Angebote nutzen, un-
tereinander koordinieren und Ko-
operationen eingehen. Dies gilt 
sowohl für die Bereitstellung von 
Hardware wie Tablets und Smart-
boards als auch für Angebote der 
Lehrer*innenfortbildung sowie 
der Vermittlung von Medienkom-
petenz im Rahmen von Projek-
ten. Durch die Wahrnehmung der 
gegebenen Möglichkeiten können 
die öff entlichen Haushalte und 
Strukturen in großem Maße ent-
lastet werden. Dies könnte bei-
spielsweise in Form eines „Pakts 
für digitale Bildung“ erfolgen, der 
die verschiedenen Träger vereint. 

:Es müssen genügend Bundes- so-
wie Landesmittel zur Verfügung 
stehen, um die Kommunen als 
Schulträger bei der Ausstattung 
der Schulen nicht im Regen ste-
hen zu lassen. (71. LSK)

Medienbildung: 
Die LSV Rheinland-Pfalz setzt sich 
verstärkt für bessere Medienbil-
dung an Schulen ein.
:Die Landesschüler*innen ver tret-
ung Rheinland-Pfalz ist der Mei-
nung, dass Schüler*innen nicht 
ausreichend über Medienbildung 
informiert sind. In Zeiten des di-
gitalen Zeitalters sollte mensch 
nicht nur wissen, welche Vortei-
le dies mit sich bringt, sondern 
auch, welche Gefahren dieses 
birgt. Um dieser Tatsache entge-
genzuwirken, fordern wir, dass in 
der Schule über Medienbildung 
gesprochen wird.
:Eine große Rolle spielen auch 
soziale Netzwerke, die von 
Schüler* innen benutzt werden. Es 
werden persönliche Daten preis-
gegeben, ohne sich im Klaren zu 
sein, welche Konsequenzen die 
Preisgabe nach sich zieht („Das 
Internet vergisst nicht.“).
:Des Weiteren darf mensch nicht 
vergessen, wie manipulativ bei-
spielsweise Werbung auf Men-
schen wirken kann, bedingt durch 
Sammlung personenbezogener 
Daten. Insbesondere durch die 
Zunahme der Nutzung, auch im 
Zusammenhang mit Recherchen 
für die Schule.
:Mit diesen Maßnahmen möchten 
wir über die Rechte, die mensch 
hat, aufklären und präventive 
Arbeit mehr aufl eben lassen. Vor 
allem durch die rasante Digita-
lisierung unserer Gesellschaft 
ist es wichtig, sich mit diesem 
Thema intensiv zu beschäftigen. 
Uns sollte bewusst sein, dass das 
Internet trotz der Gefahr ein 
großes Potenzial beinhaltet, da 
die Anzahl der Arbeitsplätze im 
Informationssektor zunimmt und 
weitere positive Aspekte, wie die 
Kontaktknüpfung der Menschen 
weltweit, unterstützt werden. 
(69. LSK)



Beschlusslage50

12 – Medien/Digitalisierung

Digitale Schulbücher: 
Die Landesschüler*innenvertre-
tung Rheinland-Pfalz spricht sich 
für die verpfl ichtende Einführung 
von digitalen Lehrmaterialien 
und die damit einhergehende Ab-
schaff ung aller herkömmlichen 
Bücher und Arbeitsblattkopien 
im Unterricht aus. Die Bereitstel-
lung dieser Medien muss barrie-
refrei für alle Schüler*innen sein, 
das heißt kostenfrei und unter 
Berücksichtigung aller lernbe-
hindernden Faktoren einzelner 
Schüler*innen.
Die Inhalte digitaler Lehrmate-
rialien sollen die Möglichkeiten 
der digitalen Darstellung nutzen 
und interaktive Elemente in den 
Unterricht bringen. Es soll kei-
ne bloße Übertragung der alten 
Textbücherinhalte stattfi nden, 
sondern mit z.B. interaktiven 
Darstellungen gestaltet werden. 
Lehrer*innen sollen, um digitale 
Lehrmaterialien sinnvoll zu be-
nutzen, Fortbildungen besuchen. 
(68. LSK)

Änderung des Rundfunk-
staatsvertrags:
Die LSV setzt sich für eine Ände-
rung des Rundfunkstaatsvertrags 
im Bereich der öff entlichrecht-

lichen Rundfunkanstalten ein. 
Hierbei fordern wir eine Struk-
turreform bei der Zusammen-
setzung der Rundfunkräte der 
Mitgliedsanstalten der ARD, in 
unserem Fall des SWR, und des 
ZDFs hin zu mehr Pluralität und 
mehr Freiheit für Sendungen 
und Journalist*innen. Weiterhin 
fordern wir eine Begrenzung der 
Mitglieder mit Parteimitglied-
schaften auf ein*e Vertreter*in 
pro Partei. Mit Parteimitglied-
schaften sonstiger Mitglieder 
ist kritisch umzugehen. In den 
Rundfunkräten sollen auch 
Schüler*innenorganisationen ver-
treten sein. (60. LSK)

Elektronische Vertretungs-
pläne: 
Die LSV möge sich für eine lan-
desweite gesetzliche Regelung zu 
elektronischen und Online-Ver-
tretungsplänen (auch in Form von 
Smartphone-Apps) einsetzen. Da-
rin sollen vor allem datenschutz-
rechtliche Fragen eindeutig ge-
klärt werden. (59. LSK)

Handyverbote an Schulen 
aufl ockern!: 
Die LSV RLP setzt sich für eine 
Abschaff ung des Handyverbots an 

Schulen ein. Des Weiteren sollen 
Gegenstände von Schüler*innen 
generell nicht konfi sziert wer-
den dürfen. Stattdessen sollen 
Schüler*innen zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit Mul-
timediageräten erzogen werden. 
Darüber hinaus soll sich die LSV 
dafür stark machen, gegen den 
voranschreitenden Kontrollwahn 
in Form von Störmeldern und Or-
tungsgräten vorzugehen. 
(59. LSK)

Multimedia-Verbote: 
Der Landesvorstand der LSV soll 
sich dafür einsetzen, dass das in 
vielen Schulen eingeführte Multi-
mediageräte-Verbot aufgehoben 
wird. (48. LSK)
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Papiervermeidungskonzept:
Wir fordern, dass allgemeingül-
tige Regeln zum Papierverbrauch 
an Schulen beschlossen und kon-
sequent durchgeführt werden. 
Jeder Schulträger in Rheinland-
Pfalz sollte sich dazu verpfl ich-
ten, den Papierverbrauch der 
untergeordneten Schulen zu re-
duzieren und durch Recyclingpa-
pier nachhaltiger zu gestalten. 
Unser Antrag basiert auf der Ini-
tiative „Pro Recyclingpapier“ und 
der Empfehlung des Bundesmi-
nisteriums. Dabei ist Papier mit 
dem Siegel „Blauer Engel“ der 
Standard für ökologisches, um-
weltfreundliches Papier. (78. LSK)

Umweltbewegungen:
Die LSV unterstützt Umweltbewe-
gungen. Es kann zur Teilnahme an 
den Demonstrationen aufgerufen 
werden, und Teilnahmebestä-
tigungen können zur Vorlage in 
der Schule angefertigt werden. 
Dies ist keine verbindliche Be-
urlaubung. Man behält sich vor, 
Schüli-Vollversammlungen auf 
den Demonstrationen zu veran-
stalten. Des Weiteren setzt sich 
die LSV gegen Sanktionen seitens 

der Schulen für Schüler*innen 
ein. Außerdem fordert die LSV die 
verstärkte Auseinandersetzung 
mit dem Thema Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in allen Un-
terrichtsfächern. (75. LSK)

Recycling-Plaketten und 
Umweltschutz an Schulen:
Die Funktionär*innen setzen sich 
dafür ein, dass an allen Schulen 
Recycling-Plaketten ausgegeben 
werden und Umweltschutz be-
trieben wird.
Dazu sollen an jeder Schule, in 
jedem Raum mindestens 3 Müll-
eimer (Papier, Rest, Plastik/
Wertstoff e) beschriftet bereitge-
stellt werden, um die Umwelt zu 
schützen. Darüber hinaus sollen 
Plaketten erstellt werden, die an 
Schulen für deren Einsatz verge-
ben werden. Dazu soll ein Kon-
zept entwickelt werden. 
(73. LSK)

Nachhaltigkeit: 
Die Landes schüler*innenvertre-
tung Rheinland-Pfalz soll sich 
dafür einsetzen, dass bauliche 
Maßnahmen, die den Umwelt-
schutz verbessern, in Förder-

programmen in der Priorität nur 
von baulichen Maßnahmen zur 
Inklusionsförderung übertroff en 
werden dürfen. Baulichen Maß-
nahmen zum Umweltschutz soll 
so die zweithöchste Priorität ein-
geräumt werden.
Der Verkauf von Fairtrade- und 
ökologisch nachhaltigen Produk-
ten soll besonders gefördert wer-
den.
Ergänzung des Punktes „Gesun-
de Ernährung, gesundes Schul-
leben, aber richtig!“: Vegane 
und vegetarische Nahrung soll in 
Schulkantinen günstiger angebo-
ten werden als Essen mit Fleisch. 
(66. LSK)

Thema: 
Umweltschutz & Nachhaltigkeit
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Yoga-Kurse in Schulen: 
Die LSV setzt sich für die Einfüh-
rung von Yoga-Kursen oder ande-
ren vergleichbaren Modulen oder 
Übungen, die die mentale Ge-
sundheit oder den Zusammenhalt 
in der Klassen-/Kursgemeinschaft 
stärken, als Teil des Sportunter-
richts ein. 
Schüler*innen sollten zusätz-
lich auch die Möglichkeit haben, 
sich vor einer Klausur oder Ar-
beiten (HÜ) mental und/oder 
körperlich vorzubereiten. Diese 
Kurse könnten von qualifi zierten 
Yogalehrer*innen geleitet wer-
den, die den Schüler*innen die 
Techniken beibringen und ihnen 
helfen können, ihre Körperhal-
tung und Atmung zu verbessern. 
Neben den gesundheitlichen 
Vorteilen kann Yoga auch dazu 
beitragen, das Bewusstsein für 
Achtsamkeit und Selbstfürsorge 
zu stärken. Indem wir unseren 
Schüler*innen diese Praktiken 
beibringen, können wir dazu bei-
tragen, dass sie sich besser um 
sich selbst kümmern und ein ge-
sundes und ausgewogenes Leben 
führen. (81. LSK)

Aufklärung von Lehrkräften 
über das Thema Mentale 
Gesundheit: 
Die LSV Rheinland-Pfalz setzt sich 
dafür ein, dass Lehrkräfte ver-
pfl ichtend über das Thema Men-
tale Gesundheit sowie psychische 
Erkrankungen und den Umgang 
mit solchen aufgeklärt/geschult 
werden und entsprechend päda-
gogisch sinnvoll handeln können. 
(80. LSK)

Kostenlose Bereitstellung 
von Menstruationsprodukten 
auf Schultoiletten: 
Die LSV soll sich für die kosten-
lose Bereitstellung von Menstru-

ationsprodukten sowohl auf Mäd-
chen- als auch auf Jungs- und 
geschlechtsneutralen Toiletten 
einsetzen.
Die LSV erkennt die aktuellen 
Fortschritte und Erfolge der 
Kreis- und Stadt-SVen in dieser 
Sache als vorbildhaftes Beispiel,  
perspektivisch auch für ganz 
Rheinland-Pfalz, an. Modellartige 
Versuche für einen landesweiten 
Weg werden auf dieser Grundlage 
ausdrücklich unterstützt und von 
der LSV mitgetragen. (79. LSK)

Fahrradförderung: 
Die LSV soll sich für die Förderung 
des Fahrradverkehrs einsetzen. 
Fahrradfahren ist nicht nur gut 
für die Gesundheit, sondern auch 
für die Umwelt und lässt sich 
super in den Alltag integrieren, 
zum Beispiel auf dem Schulweg. 
Schüler*innen und Lehrkräfte 
sollen motiviert werden, beim 
Schulweg aufs Fahrrad umzustei-
gen. Die LSV soll sich für Fahr-
radwege, Fahrradstellplätze bzw. 
-ständer im Umkreis der Schulen 
einsetzen. (77. LSK)

Privatsphäre: 
Die LSV setzt sich dafür ein, dass 
Mediziner*innen Attestformula-
re an Schüler*innen ausgeben, 
auf denen der Fachbereich nicht 
nachvollziehbar ist, um die Pri-
vatsphäre der Betroff enen zu ge-
währleisten. (75. LSK)

Alkoholverbot für 
Schüler*innen:
Die LSV RLP möge sich dafür ein-
setzen, dass § 93 (2) der Über-
greifenden Schulordnung wie 
folgt geändert wird:
(2) Der Konsum von alkoholischen 
Getränken ist den Schülerinnen 
und Schülern aus gesundheitli-
chen und erzieherischen Gründen 
bei allen schulischen Veranstal-
tungen untersagt.
Die Schulleiterin oder der Schul-

leiter kann für Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe II, die
mindestens 16 [derzeit: 18] Jahre 
alt sind, Ausnahmen im Einver-
nehmen mit dem Schulelternbei-
rat und der Vertretung für Schü-
lerinnen und Schüler gestatten. 
(75. LSK)

Hitzefrei: 
Die LSV setzt sich für eine ver-
pfl ichtende Schulstundenver-
kürzung bzw. Freistunden im 
verpfl ichtenden Schulunterricht 
bei einer Zimmertemperatur 
von 30°C ein. In Grenzfällen 
darf das Schüler*innenparlament 
(bis zur Einrichtung: die 
Schüler*innenvollversammlung) 
eine Grundsatzregelung beschlie-
ßen. Diese soll über das Stattfi n-
den des Unterrichts abstimmen 
dürfen. (60. LSK)

Ritalin-Aufklärung: 
Die LSV setzt sich für die Aufklä-
rung über ADHS und insbesondere 
Ritalin bzw. dessen Langzeitfol-
gen an allen öff entlichen Schu-
len, insbesondere Grundschulen, 
ein. (60. LSK)

Lehrplan/Drogen: 
Es soll eine fächerübergreifende, 
nachhaltige, objektive Drogen-
aufklärung eingeführt werden. Ab 
der ersten Klasse soll über legale 
Drogen aufgeklärt werden, ab der 
5. Klasse über illegale Drogen. 
(34. LSK)

Gewalt: 
Die LSV RLP setzt sich für Gewalt-
präventionen und gewaltpräven-
tive Projekte ein und unterstützt 
sie, wenn möglich. Hauptsächlich 
sollte es um primäre Präventio-
nen gehen. (34. LSK)

Schulpsycholog*innen: 
Es soll pro 5 Schulen ein*e Schul-
psy cholog*in auf Vollzeit einge-
stellt werden. (34. LSK)

Thema: Gesundheit/Ernährung 
und Sexuelle Aufklärung
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Schüler*innen. Die Kosten hier-
für sollen aus staatlichen Mitteln 
getragen werden (z.B. Kreis/
Stadt, Land, Bund) – in die gesun-
de Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu investieren lohnt 
sich!

:Gutes Schulessen wird von 
Menschen zubereitet, die 
fair bezahlt werden.

:Was heißt gesunde und vielfäl-
tige Ernährung? Gesunde Ernäh-
rung heißt, dass die Lebensmittel 
einen möglichst regionalen Ur-
sprung haben und entsprechen-
de unabhängige Zertifi zierungen 
besitzen. Zusätzlich sollte der 
Integrationsaspekt beachtet wer-
den, koscheres Essen und „Halal“ 
sollten ebenfalls an Schulen (die 
einen entsprechenden Anteil 
an jüdischen und muslimischen 
Schüler*innen haben) angeboten 
werden. Vielfältige Ernährung 
heißt, dass Schüler*innen mindes-
tens eine Auswahl von drei unter-
schiedlichen Gerichten haben 
(vegetarisch/vegan/mit Fleisch, 
ggf. koscher/halal). Gutes Schu-
lessen ist nach Möglichkeit frisch. 
Sofern die LSV RLP keine eigenen 
Bestimmungen festsetzt, ist sich 
an den DGE Qualitätsstandards zu 
orientieren.

:Ernährung in der Bildung

:Mit großer Sorge beobachtet die 
LSV die hohe Zunahme an ernäh-
rungsbedingten Stoff wechseler-
krankungen und sieht dringenden 
Handlungsbedarf. Schüler*innen 
müssen über gesunde Ernährung 
aufgeklärt werden. Die LSV sieht 
vor, den Themenbereich Ernäh-
rung in den Biologieunterricht 
oder in den naturwissenschaft-
lichen Unterricht einzugliedern. 
Der Themenbereich Ernährung 
sollte mindestens acht bis zehn 
Unterrichtsstunden pro Schuljahr 
umfassen und ab der 2. Klasse 
unterrichtet werden. Neben In-
halten wie Ernährung soll sich das 
Thema auch mit ausreichender 
Bewegung und körperlicher Fit-

ERNÄHRUNG

Gesunde Ernährung, gesun-
des Schulleben, aber richtig! 

Gesunde, vollwertige Ernäh-
rung und ausreichende kör-
perliche Aktivität tragen 
nachweislich zu einer verbes-
serten Leistungsfähigkeit der 
Schüler*innen bei. Folglich sieht 
die Landesschüler*innvertretung 
gesunde und vielfältige Schuler-
nährung als essentiell an.

:Rahmenbedingungen für eine ge-
sunde und vielfältige Ernährung

Der LSV ist bewusst, dass gesunde 
Ernährung mit logistischen, fi nan-
ziellen und personellen Hürden 
verbunden ist, die nur kleinschrit-
tig überwunden werden können. 
So scheitert gesunde Ernährung 
bereits vielerorts an mangelnden 
Räumlichkeiten und schlechter 
fi nanzieller Ausstattung. Der ers-
te wichtige Schritt ist demnach, 
alle Schulen (auch Nicht-Ganz-
tagsschulen!) fi nanziell stärker 
auszustatten, logistische Rah-
menbedingungen zu schaff en und 
genügend personelle Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen.
:Gutes nachhaltig angebautes 
Schulessen soll alle Schüler*-
innen gleichermaßen erreichen, 
unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern. Wir fordern daher kos-
tenfreies Schulessen für alle 

ness auseinandersetzen.

:Schulessenrat

:Es soll an jeder Schule einen 
Schulessenrat geben, der aus 
Schulleitung, Schüler*innen, El-
tern, Lehrer*innen und Schult-
räger besteht und demokratisch 
über das Essen und die Rahmen-
bedingungen beschließt.

:Ausbau des Sportunterrichts/
schulischer Sportaktivitäten

:Die LSV hält den in der Schule 
stattfi ndenden Sportunterricht 
für unzureichend und sieht eine 
Ausweitung des Sportangebots 
als wichtigen Bestandteil für 
eine gesunde Schule. Besonders 
in Ganztagsschulbereich sollte 
das Sportangebot in Form von 
Arbeitsgemeinschaften ausge-
weitet werden. (68. LSK)

Senkung der Mehrwert-
steuer für Schulessen: 
Der Landesvorstand setzt sich 
dafür ein, dass die Mehrwert-
steuer von 19% abgeschaff t oder 
so weit wie möglich herunterge-
setzt wird, was das Schulessen 
angeht. (66. LSK)

Mittagessen: 
An allen Schulen mit Nachmit-
tagsunterricht muss ein war-
mes, abwechslungsreiches, ge-
sundes und ökologisch korrektes 
Mittagessen angeboten werden. 
Hierbei muss beachtet werden, 
dass es auch eine vegetarische 
und vegane Alternative gibt. 
(46. LSK)

:SEXUELLE AUFKLÄRUNG

Aufklärung über 
sexualisierte Gewalt:
Die LSV fordert, dass eine ge-
naue Aufklärung über sexua-
lisierte Gewalt in der Schule 
stattfi ndet. Die Unterrichtsein-
heit soll bestmöglich kooperativ 
im Biologieunterricht und dem 
Religions- bzw. Ethikunterricht 
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in der 9. oder 10. Klasse durch-
geführt werden, sowie weiterfüh-
rend in der Oberstufe, um das Be-
wusstsein darüber zu stärken. Es 
soll eine umfassende Einsicht zu 
Konsens, persönlichen Grenzen, 
sexuellem sowie emotionalem 
Missbrauch und dessen Folgen ge-
geben werden. (75. LSK)

Kooperation zwischen dem 
Regenbogenparlament und 
der LSV RLP:
Die LSV Rheinland-Pfalz soll sich 
bemühen, auch in der Zukunft als 
Expert*innen am Regenbogenpar-
lament des LSVD teilzunehmen. 
Dabei muss die aktuelle Lage be-
züglich Akzeptanz in Bildungsein-
richtungen dargestellt und aktiv 
als Expert*innen an den Work-
shops teilgenommen werden. 
(75. LSK)

Toleranzworkshop:
Die LSV Rheinland-Pfalz küm-
mert sich darum, dass jede Schu-
le intern von Schüler*innen zu 
Schüler*innen eine Aufklärung/
Diskussion zum Thema Toleranz 
durchführen sollte. (73. LSK)

Aids-Aufklärung an Schulen: 
Die LSV RLP sieht Aids als eine 
ernstzunehmende Geschlechts-
krankheit an, die viel zu wenig 
im alltäglichen Leben, aber auch 
in der Schule thematisiert wird. 
Fragen wie: „Wie stecke ich mich 
an?“, „Wie kann ich mich schüt-
zen?“ oder „Wie bemerke ich, 
dass ich HIV-positiv bin und was 
tue ich dann?“ sind für die meis-
ten Schüler*innen ein Thema, 
mit welchem sie sich so noch gar 
nicht befasst haben. Ein Aufklä-
rungsdefi zit ist sichtbar. 
Um das Thema mehr publik zu 
machen, soll die LSV RLP an ei-
nem steten Kontakt mit dem Ver-
ein Jugend Gegen Aids (JGA) in-
teressiert sein. Des Weiteren soll 
über das Thema Aids und weitere 
sexuell übertragbare Krankheiten 
im Sex ualkundeunterricht ausrei-
chend aufgeklärt werden. 
(62. LSK)

Sexualkundeunterricht: 
Der Landesvorstand setzt sich 
dafür ein, dass das Thema Sexu-
alität stärker in der Schule veran-
kert wird. Dazu sollen die aktu-
ellen, lockeren Regelungen, die 
inhaltlich durchaus in die richtige 
Richtung gehen, durch verpfl ich-
tende Stunden in den Lehrplänen, 
bspw. im Fach Biologie oder Sozi-
alkunde, ersetzt werden. Weiter-
hin soll der Fokus im Unterricht 
auf selbstbestimmte Sexualität 
gelenkt werden, wobei auch die 
Rolle der Frau sowie der Umgang 
mit Pornographie behandelt wer-
den sollten.
:Dazu sollen die Lehrer*innen für 
dieses Thema sensibilisiert wer-
den, um verantwortungsvoll und 
neutral mit dem Thema umgehen 
zu können. Es soll über eine*n 
beauftragte*n Lehrer*in an den 
Schulen nachgedacht werden. 
Der Sexualkundeunterricht soll 
im Fach Biologie von Fachleu-
ten (Sexualpädagogen*innen, 
Therapeut*innen) begleitet wer-
den. (54. LSK)

Homosexualität, Sexuelle 
Orientierung: 
Die LSV kümmert sich um die Auf-
klärung zu und Enttabuisierung 
von allen Sexualitäten innerhalb 

der Schule. Dieser Prozess soll 
durch Kooperation mit Verbän-
den, der Unterstützung der Chris-
topher Street Days, Seminaren 
sowie die öff entliche Debatte an-
gestoßen werden. (49. LSK)
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Thema: Bundesebene

Kriterien für eine Mitglied-
schaft in der BSK:
Während der Zeit der Nicht-Mit-
gliedschaft ist das Bundesreferat 
angehalten, die seitens der BSK 
eingeräumten Teilhabemöglich-
keiten an Ausschüssen, Plenar- & 
Klausurtagungen wahrzunehmen 
und in diesen konstruktiv mitzu-
arbeiten. 
Über einen möglichen Wiederein-
tritt in die BSK kann verhandelt 
werden, wenn die BSK die fünf 
folgenden Kriterien erfüllt:
- Das Bundessekretariat wird 
durch einen Vorstand mit ent-
sprechenden Kompetenzen er-
setzt. 
- Die Klausel in der Satzung, die 
ein Abschaff en des Konsensprin-
zips nur im Konsens ermöglicht, 
muss gestrichen werden.
- Bei Wahlen gibt es bei jeder*m 
Kandidat*in die Möglichkeit, mit 
Ja, Nein oder Enthaltung zu stim-
men.
- Referent*innenposten werden 
ebenfalls gewählt, nicht ernannt.  
- Die BSK verwendet in ihren 
schriftlichen Veröff entlichungen 
genderneutrale Sprache.
Des Weiteren sollen sich die 
Funktionär*innen der LSV RLP 

dafür einsetzen, dass die BSK 
die folgenden Kriterien ebenfalls 
erfüllt. Diese sind für Wiederein-
trittsverhandlungen aber nicht 
zwingend erforderlich:
- Abstimmungen werden nicht 
mehr im Konsens, sondern mit ei-
ner 2/3-Mehrheit gefasst. 
- In Anerkennung der Hoheit der 
Länder und des reinen Reprä-
sentationsauftrags des Bundes-
sekretariats, erkennt die LSV 
Rheinland-Pfalz diese Struktur 
als valide an. Die Mitglieder des 
Bundessekretariats sollen zuein-
ander, unabhängig ihrer Position,
gleichberechtigt sein.
- Für Vorstandsämter soll es eine 
weiche Geschlechterquote ge-
ben, die verhindert, dass Men-
schen nur eines Geschlechtes Teil 
des Vorstandes sind. 
- Anträge an die BSK sollen in drei 
Lesungen behandelt werden. 
(73. LSK, aktualisiert 80. LSK)

Weiteres Vorgehen 
mit der BSK: 
Die LSV RLP bestätigt und un-
terstützt die Satzung der Bun-
desschülerkonferenz (BSK), die 
am 11.03.2018 kommissarisch 
in Kraft getreten ist, nicht. Ein-

hergehend damit tritt sie aus der 
BSK aus. Über einen Wiederein-
tritt kann verhandelt werden, 
wenn die Satzung der BSK erneut 
überarbeitet wird und sie besser 
im Einklang mit dem Grundsatz-
programm der LSV RLP steht. 
(72. LSK, aktualisiert 80. LSK)

Gestaltungsspielräume für 
Bundesdelegierte: 
Die Bundesdelegierten sollen in 
ihrer Tätigkeit als Mitglieder der 
Bundes schüler*innen konferenz 
mehr Gestaltungsspielräume er-
halten. Sie dürfen deshalb bei 
Abstimmungen zu Anträgen, die 
keine Erwähnung in der Beschluss-
lage der LSV RLP fi nden, nach ei-
genen moralischen Grundsätzen 
und im Sinne der Schüler*innen 
im Bundesgebiet abstimmen. 
(69. LSK)

Bildungsföderalismus: 
:16 Bundesländer, 16 verschie-
dene Bildungssysteme. :Die LSV 
Rheinland-Pfalz betrachtet die 
derzeitige bildungspolitische 
Landschaft in Deutschland kri-
tisch. Der Bildungsföderalismus 
verhindert ein vergleichbares 
deutsches Bildungssystem und 
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Lehrer*innenevaluation: 
Die LSV soll sich für eine anony-
me Bewertung ihrer Lehrkörper 
einsetzen. Diese soll in etwa so 
ablaufen, dass die Schüler*innen 
und das Kollegium halbjähr-
lich oder auf Antrag durch die 
Klassensprecher*innen einen 
Bewertungsbogen z.B. mit der 

Aspektsetzung auf Unterrichts-
gestaltung, Lerneff ekt, etc. aus-
füllen. Dabei ist der Fragebogen 
in zwei Teile gegliedert: Der ers-
te besteht lediglich aus einem 
anonymen Ankreuz-Feedback. 
Im zweiten Teil bekommen die 
Schüler*innen die Möglichkeit, 
ein schriftliches Feedback abzu-

geben. Der Bogen soll von einer 
paritätischen Zusammenkunft 
aus SV-Mitgliedern, Schulleitung, 
Verbindungslehrer*innen und 
der*dem Sozialarbeiter*in der je-
weiligen Schule ausgewertet und 
mit dem*der Lehrer*in bespro-
chen werden. Diese Gespräche 
sollen im Beisein von Schullei-
tung, Schülersprecher*innen und 
Vertrauenslehrer*innen stattfi n-
den. 
Das Ergebnis dieser Bewertung 
darf jedoch nicht veröff ent-
licht werden, sondern muss le-
diglich dem Personalrat, der 
Schulleitung, der SV und den 
Vertrauenslehrer*innen der je-
weiligen Schule mitgeteilt wer-
den, sowie der bewerteten 
Lehrkraft. Auf Wunsch der bewer-
teten Lehrkraft kann das Ergebnis 
der Bewertung jedoch veröff ent-
licht werden. Bleiben Probleme 
jedoch dauerhaft und klassen-
übergreifend bestehen, sollte es 
die Möglichkeit geben, den*die 
Lehrer*in zu einer Fortbildung zu 
verpfl ichten. (69. LSK)

Thema: Lehrer*innen

schaff t Mobilitätsbarrieren, die 
den Wechsel vom Schulsystem ei-
nes Bundeslandes in ein anderes 
massiv erschweren. Ziel der LSV 
ist die Sicherung der Gleichwer-
tigkeit der Bildungsqualität in 
den verschiedenen Bundeslän-
dern und der Bildungszugänge.
Gerade weil Bildung ein so wich-
tiges Gut ist, ist es unverständ-
lich, dass Bund und Länder nicht 
zusammenarbeiten dürfen, um 
Missstände zu beseitigen. 
Daher fordert die LSV Rheinland-
Pfalz die Abschaff ung des Koope-
rationsverbots (Art. 91b und 104a 
GG) und einen kooperativen Föde-
ralismus - sowohl in inhaltlichen 
als auch in fi nanziellen Fragen. 
Bildung sollte als umfassende 
Gemeinschaftsaufgabe im Grund-
gesetz festgeschrieben werden. 
Insbesondere zentrale bundes-
weite Aufgaben, wie die Inklusion 

von beispielsweise Menschen mit 
Behinderung und Gefl üchteten, 
müssen gemeinsam, dauerhaft 
und verlässlich angegangen und 
fi nanziert werden. Stattdessen 
werden fragwürdige Projekte, die 
einer einseitigen Elitenförderung 
gelten, unterstützt und dabei die 
Schaff ung von sozialen Rahmen-
bedingungen in Form eines glei-
chen Bildungszugangs, gleicher 
Bildungschancen und eines Nach-
teilsausgleichs vernachlässigt.
:Die Kultusministerkonferenz, 
welche für bildungspolitische An-
gelegenheiten von überregionaler 
Bedeutung und deren Vertretung 
zuständig ist, ist derzeit als Stän-
dige Konferenz weder eine Be-
hörde noch ein Verfassungsorgan 
und unterliegt somit keiner par-
lamentarischen Kontrolle und be-
sitzt keine Rechtssetzungsbefug-
nis. Des Weiteren wird die Arbeit 

der KMK durch das Konsensprinzip 
ineff ektiv.
Die LSV Rheinland-Pfalz fordert, 
die KMK als Gremium innerhalb 
einer Behörde, welche dem Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung unterstellt ist, anzu-
siedeln. Der Deutsche Bundestag 
soll dieses Gremium parlamenta-
risch kontrollieren.
Die Position der 37. LSK, wonach 
die damalige LSV GG eine Ab-
schaff ung der KMK befürwortet, 
wird durch diesen Antrag keines-
falls angetastet, sondern stellt 
lediglich eine Zwischenforde-
rung. (68. LSK)

Freie, länderübergreifende 
Schulwahl: 
Wir fordern die Aufhebung 
der Bundesländerbindung bei 
der Wahl der Schule. 
(59. LSK)
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Vertrauenslehrer*innen 2:
Um ihrem Anspruch, die Vertre-
tung für alle Schüler*innen in 
Rheinland-Pfalz zu sein, auch 
gerecht werden zu können, for-
dert die LSV die stärkere För-
derung und Weiterentwicklung 
des Amtes der Vertrauens-/
Verbindungslehrer*innen. Mög-
lichkeiten dazu sind beispiels-
weise eine Reduzierung der 
Anzahl der Wochenstunden für 
eine*n Vertrauenslehrer*in, 
eine höhere Bezahlung, das 
Ausbauen der Rechte der 
Vertrauenslehrer*innen oder die 
Entbindung von der gleichzeitigen 
Rolle eines*r Klassenlehrers*in, 
sowie der Förderung von Kom-
munikationswegen über sozi-
ale Netzwerke. Generell soll-
ten die SVen stärker durch die 
Vertrauenslehrer*innen und die 
Schulleitung unterstützt und dazu 
aufgefordert werden, sich poli-
tisch zu engagieren, SV-Teams zu 
bilden und ihre Ämter (z.B. das 
Amt der*s LSK-Delegierten) wahr-
zunehmen. (69. LSK)

Überprüfung der Lehrkräfte 
auf Sozialkompetenz, Fach-
kompetenz, Methodenkom-
petenz und Aktualität: 
Die LSV fordert, dass Lehrer*innen 
nach mindestens 10 Jahren auf 
ihre Sozialkompetenz, Fachkom-
petenz, Methodenkompetenz und 
Aktualität geprüft werden. Die-
se Überprüfung soll unangekün-
digt und mindestens 45 Minuten 
stattfi nden. Falls ein*e Lehrer*in 
durch diese Prüfung fallen soll-
te, soll diese*r  eine Fortbildung 
besuchen, um die Schwächen zu 
beheben, sodass die Schulen ei-
nen qualitativ guten Unterricht 
gewährleisten können. 
(64. LSK)

Verbesserung der 
Arbeitsverhältnisse 
von Lehrer*innen:
:Die Landes schüler*innenvertret-
ung Rheinland-Pfalz setzt sich 
nicht nur für die Schüler*innen 
ein. Sie setzt sich auch für die 

Förderung aller Personen ein, 
die unmittelbaren Einfl uss auf 
die Erziehung und Bildung der 
Schüler*innen in Rheinland-Pfalz 
haben.
:Darunter verstehen wir die vol-
le fi nanzielle Bezuschussung von 
Unterrichtsmaterialien, intensi-
vere und praxisorientierte Wei-
terbildungen mit einer Stärkung 
von pädagogischen und methodi-
schen Elementen, welche voll auf 
die Arbeitszeit angerechnet wer-
den können, sowie einen Rechts-
anspruch auf diese, eine Senkung 
der Klassenmesszahlen und hier-
aus resultierend eine Verbesse-
rung der Betreuungsrelation. 
(55. LSK)

Mehr Lehrkräfte: 
Die Investitionen in Lehrkräfte 
sollen erhöht und durch eine öf-
fentliche Kampagne Druck auf das 
Bildungsministeriums ausgeübt 
werden, um mit Nachdruck auf 
diese Problematik aufmerksam 
zu machen. Dabei soll darauf ge-
achtet werden, dass keine unzu-
reichend Ausgebildeten, wie Ba-
chelor oder PES-Projektler*innen, 
eingestellt werden. (37. LSK)

Lehrer*innenfort- und 
-Aus bildung: 
Wir sprechen uns gegen einen 
Bachelor of Education aus. Wei-
terhin sollten alle Lehrer* innen, 
egal welcher Schulart, dieselben 
Möglichkeiten auf Gehaltserhö-
hungen haben. Außerdem soll 
auf die praktische Seite mehr 
Werte gelegt werden und die 
Student*innen so früh wie mög-
lich und so oft wie möglich Schul-
praktika machen. Bei der Fortbil-
dung soll auf jährliche Besuche 
Wert gelegt werden. Weiterhin 
soll sich die Fortbildung in je-
dem Fach mehr mit alternativen, 
selbstbestimmten und individuel-
len Lehrmethoden auseinander-
setzen. (34. LSK)

Lehrprobe: 
Alle Schüler*innen müssen Ein-
fl uss auf Lehrprobenbewertung 

Lehrprobe: 
Alle Schüler*innen müssen Einfl uss 
auf Lehrprobenbewertung nehmen 
dürfen, indem es ihnen möglich 
ist, der Besprechung beizuwoh-
nen, um hier ihre Meinung zu der 
gehaltenen Stunde zu äußern. 
(34. LSK)

nehmen dürfen, indem es ihnen 
möglich ist, der Besprechung bei-
zuwohnen, um hier ihre Meinung 
zu der gehaltenen Stunde zu äu-
ßern. (34. LSK)

Vertrauenslehrer*innen 1: 
Die LSV macht sich dafür stark, 
dass die SVen in Zukunft stärker 
durch die Vertrauenslehrer*innen 
unterstützt werden. Auch Schul-
leitungen sollen angehalten wer-
den, sich stärker dafür einzu-
setzen, dass sich Schüler*innen 
politisch engagieren, SV-Teams 
bilden und ihre Ämter (z.B. das 
Amt der*s LSK-Delegierten) wahr-
nehmen. (32. LSK)

Rückmeldung: 
Allen rheinland-pfälzischen 
Schüler*innen soll die Möglichkeit 
gegeben werden, die Unterrichts-
methodik ihrer Lehrer*innen mit-
tels anonymer Fragebögen zu kri-
tisieren/zu befürworten. Dabei 
ist der Fragebogen in zwei Teile 
gegliedert: Der erste besteht 
lediglich aus einem anonymen 
Ankreuz-Feedback. Im zweiten 
Teil bekommen die Schüler*innen 
die Möglichkeit, ein schriftliches 
Feedback abzugeben. Dieses wird 
dann von einem Schüler*innen-
Gremium anonymisiert und wei-
tergegeben. (32. LSK)
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17 – Kontrolle

Entschuldigungsverfah-
ren in der Oberstufe - 
Schüler*innen sind keine 
Buchhalter*innen:
Die LSV RLP setzt sich dafür 
ein, dass in der Oberstufe ein 
landesweit einheitliches Sys-
tem zur Entschuldigung, Frei-
stellung sowie Beurlaubung von 
Schüler*innen etabliert wird. Bei 
diesem soll vor allem ein Fokus 
darauf gelegt werden, dass kein 
immenser Verwaltungsaufwand 
für Schüler*innen entsteht, wie 
er beispielsweise durch Ent-
schuldigungsbögen, die von allen 
Fachlehrkräften abgezeichnet 
werden müssen, entsteht. Zudem 
soll eine Gleichbehandlung aller 
Schüler*innen stattfi nden und 
nicht einige durch Attestpfl ichten 
noch stärker belastet werden.
Ein solches System könnte wie 
in der Mittel- und Orientierungs-
stufe aussehen, die Lehrkräfte 
nutzen also die sowieso in den 
Kursbüchern vermerkten An- und 
Abwesenheitslisten, um die Fehl-
zeit zu ermitteln. Darüber hinaus 
soll sich die LSV dafür einsetzen, 
dass Fehlzeiten im Zeugnis gar 
nicht mehr vermerkt werden.
(75. LSK)

ADD kontrollieren!:
Die ADD (Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion) muss ihre 
Entscheidungen transparenter 
darlegen. Darüber hinaus soll der 
LSV ein Kontrollrecht bei der ADD 
eingeräumt werden. Dieses Kon-
trollrecht soll in Form von mo-
natlichen bis zweimonatlichen 
Gesprächen stattfi nden, in denen 
die ADD u.a. Rechenschaft gegen-
über der LSV ablegen. (59. LSK)

Recht der Wahl des*der 
Schulleiter*in: 
Die LSK möge sich für die Kom-
petenzverlagerung der Wahl der 
Schulleitung von der ADD auf 
den Schulausschuss einsetzen. 
(59. LSK)

Hierarchien im BM: 
Die LSV möge sich für eine Ver-
änderung der herrschenden Hier-
archien innerhalb des BMs einset-
zen. Hierbei soll nach praktischen 
Erfahrungen geurteilt werden. So 
sprechen wir uns vor allem gegen 
eine dominierende Übernahme 
von (ehemaligen) Lehrkräften aus 
dem Schuldienst ins Ministerium 
aus. Die LSV vertritt off ensiv die 
Überzeugung, dass das Ministeri-
um als ein Ort, der Bildung an Zeit 
und Bedürfnisse anpassen muss, 
mit Mitarbeiter*innen besetzt 
werden muss, die aus allen Be-
reichen kommen, die für Bildung 
und Bildungspolitik relevant sind. 
(59. LSK)

Kultusministerkonferenz: 
Wir setzen uns für die Abschaf-
fung der KMK ein. (37. LSK)

Thema: Kontrolle
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Wegfall der räumlichen 
Begrenzung von Schüler*-
innenpraktika – Änderung 
der zugehörigen VV:
Die LSV soll sich für folgende 
Änderungen der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Wei-
terbildung vom 9. Oktober 2000 
(1545 B - Tgb.Nr.2229/98): „Er-
kundungen und Praktika an allge-
meinbildenden Schulen“ einset-
zen:
:Es soll in § 2.3 (4) ergänzt wer-
den: :„(...)wenn diese ein Prak-
tikum absolvieren, in dessen 
Rahmen Fahrtkosten erstattet 
werden.
Ein Besuch der Lehrkraft am 
Praktikumsplatz kann, wenn von 
dem*der Schüler*in :gewünscht 
und von der Lehrkraft als sinnvoll 
erachtet, durch ein Telefonge-
spräch ersetzt werden.“
 
:Alle Paragraphen und Regelun-
gen bezüglich einer räumlichen 
Eingrenzung des Praktikums :(§ 
3.1.2 (1); § 3.2.7) werden ersetzt 
durch:
:„Werden im Rahmen des Be-
triebspraktikums Beförderungs-
kosten notwendig, so werden sie 
vollständig übernommen, inso-
fern der Betrieb innerhalb eines 
Radius‘ von 40 km um den Schuls-

tandort liegt.
:Des Weiteren soll die Aufhebung 
jeglicher räumlicher Beschrän-
kungen bei der Wahl und Durch-
führung des Betriebspraktikums 
erreicht werden.
:Hierbei ist nur das Belassen oder 
Einführungen von Grenzen bei Be-
förderungskosten in großer Höhe 
für die Kommunen verhandelbar.
(72. LSK)

Zwei Betriebspraktika auch 
an Gymnasien: 
Es sollte (wie es an Gesamt-
schulen bereits der Fall ist) ein 
Praktikum in der 8., 9. oder 10. 
Klasse und eines in der Ober-
stufe geben, damit auch die-
se Schüler*innen die Möglich-
keit haben, sich wenigstens 
zwei Berufsfelder anzuschauen. 
(71. LSK)

Numerus Clausus 
ist nicht alles: 
Die LSV RLP spricht sich für eine 
Reform bei den Immatrikulations-
verfahren an Hochschulen aus. 
Hierbei soll unter anderem das in 
einigen Studiengängen verbindli-
che Kriterium des Numerus Clau-
sus als minimaler Notenschnitt 
zur Aufnahme an Gewichtung 
verlieren. Ziel der LSV ist, dass 
bei der Immatrikulation bspw. 

soziale Kompetenzen gewertet 
werden sowie ggf. Empfehlungen 
von Fachlehrer*innen oder Be-
urteilungen von dritten Stellen, 
welche vom allgemeinbilden-
den Bildungswesen unabhängig 
sind, bei dem Zustandekommen 
von Entscheidungen hinzugezo-
gen werden. Der Landesvorstand 
möge bei der Vertretung und Re-
alisierung dieser Forderung mit 
den Studierendenvertretungen 
zusammenarbeiten. (59. LSK)

Studiumsvorbereitung: 
Die Landesschüler*innenvertre-
tung soll sich für eine bessere 
Vorbereitung in den rheinland-
pfälzischen Gymnasien und Ge-
samtschulen auf das Studium 
einsetzen. Diese soll in Form 
von breit gefächerten Infoveran-
staltungen an den Schulen sowie 
schüler*innengerecht an Universi-
täten erfolgen. Außerdem sollen 
Lehrer*innen ihre Zeit für persön-
liche beratende Gespräche mit 
den Schüler*innen zur Verfügung 
stellen. (42. LSK)

Thema: Berufsorientierung
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Europäisches Wahlrecht: 
Die LSV RLP befürwortet den Be-
schluss des Bundestages, von Ar-
tikel 223 AEU Vertrag Gebrauch 
zu machen und eine Änderung 
des Wahlrechts spätestens zu den 
Wahlen des Europäischen Parla-
ments 2024 (9. Legislaturperiode) 
zu initiieren.

Dabei fordern wir die Umsetzung 
der folgenden Punkte:

- Abschaff ung des Wahlalters. Die 
Absenkung des Wahlalters stellt 
hier einen Schritt in die richtige 
Richtung dar.
- Das Verhindern der Möglichkeit 
der doppelten Stimmabgabe, in-
dem die Stimmabgabe nur noch 
am festen Wohnsitz erfolgen soll.
- Eine europäische Wahlbehörde 
soll zur Durchführung und Über-
wachung der Wahlen geschaff en 
werden.

Selbiges fordern wir als LSV, 
auch im Landeswahlrecht um-
zusetzen. Die LSV RLP setzt sich 
daher dafür ein, gemeinsam mit 
Unterstützer*innen, im Landtag 
dafür zu werben. Durch Gesprä-
che, Diskussionen und Demonst-
rationen soll die Opposition dazu 

Thema: Wahlen
bewegt werden, die Aktionen zur 
Herabsetzung des Wahlalters zu 
unterstützen. (79. LSK)

Bundeswehr: 
Die LSV RLP fordert, dass das  
Thema Bundeswehr im Klassen-
zimmer kritisch und ausgewogen  
behandelt wird. Es soll pädago-
gische Begleitung und Raum für 
Diskussion geben anstatt einer 
einseitigen Darstellung. 
Auch friedenspolitische Perspek-
tiven sollen einbezogen werden, 
damit Schüler*innen sich eine ei-
gene Meinung bilden können. Da-
bei soll es alternative Planspiele 

ohne Triggerthemen geben. Mit 
den Themen in den Planspielen 
soll vorsichtig und präventiv um-
gegangen werden. (84. LSK)

Wiedereinführung der 
Wehrpfl icht: 
Die LSV RLP spricht sich klar ge-
gen eine Wiedereinführung der 
Wehrpfl icht oder eine allgemeine 
Dienstpfl icht aus. Sie fordert die 
politisch Verantwortlichen auf, 
keine Schritte zur Reaktivierung 

der Wehrpfl icht einzuleiten und 
sich stattdessen für freiwillige, 
demokratische Formen des Enga-
gements starkzumachen. 
(84. LSK) 

Überwachung: 
Der LaVo soll sich gegen immer 
neue und schärfere Überwa-
chungsgesetze (z.B. Vorratsda-
tenspeicherung, BKA-Gesetz und 
neue Versammlungsgesetze) ein-
setzen. Dazu soll die LSV entspre-

Thema: Bundeswehr/Wehrpflicht; 
Überwachung der Schüler*innen
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chenden Bündnissen beitreten 
und sie bei Aktionen unterstüt-
zen. (49. LSK)

Werbung an Schulen: 
Der LaVo soll darauf hinwirken, 
dass werbende Organisationen, 
z.B. religiöse Verbände, die ihre 
Ideen und Grundsätze auf dem 
Schulgelände weitergeben möch-
ten, vorher vom Schulausschuss 
die Erlaubnis erhalten müssen. 
(43. LSK)

MNS+ („Modulares Netz-
werk für Schulen“) des LMZ 
(Landesmedienzentrale) in 
Kombination mit VNC (Virtu-
al Network Computing): 
Die LSV möge sich näher mit der 
Schülerüberwachung durch MNS+ 
beschäftigen, überprüfen, ob es 
sich um einen Verstoß gegen das 
Schulgesetz oder Landesdaten-
schutzgesetz handelt und ggf. 
rechtliche Schritte ergreifen oder 
darauf hinwirken, dass die (Pri-
vat)Nutzung der Schulnetzwerke 
eindeutig geregelt wird. (42. LSK)

Schülerdatei: 
Die LSV/GG positioniert sich ge-
gen die von der KMK geplante 
Ansammlung von persönlichen 
Daten in einer so genannten 
„Schülerdatei“. Bei endgültigem 
Beschluss der KMK sollen vom 
Landesvorstand Gegenaktionen 
geplant und Bündnisse mit be-
freundeten Verbänden geschlos-
sen werden. (42. LSK)

Strafen für 
Schulschwänzer*innen:
Der Landesvorstand soll sich für 
individuelle Maßnahmen im Um-
gang mit Schulschwänzer*innen 
einsetzen. Maßnahmen wie elek-
tronische Fußfesseln, Nachsitzen, 
etc. lehnen wir ab. Schule soll Hil-
fen zur Lebensbewältigung spezi-
ell für sozial Benachteiligte parat 
haben und Schulschwänzer*innen 
soll von Jugend- bzw. (Schul-)
Sozialarbeiter*innen Beratung an-
geboten werden. (40. LSK)

Informationelle 
Selbst bestimmung: 
Die LSV wehrt sich gegen und 
unterstützt Aktionen gegen Ein-
schränkungen der Bewegungsfrei-
heit und des Rechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung, z.B. 
durch Kameras und Zäune auf 
dem Schulgelände. (36. LSK)

Schuluniform: 
Die LSV ist gegen jedwede Ein-
richtung von Schuluniformen oder 
das Verbot bestimmter Kleidungs-
stücke. (35. LSK)

§ 1c SchulG: 
Die Schulgesetz-Änderung §1c, 
nach der ehemalige Erzie-
hungsberechtigte volljähriger 
Schüler*innen auch ohne deren 
Zustimmung informiert werden 
sollen, wird grundlegend abge-
lehnt. (34. LSK)

Strafen für 
Schulschwänzer*innen: 
Der Landesvorstand soll sich 
für individuelle Maßnahmen im 
Umgang mit Schulschwänzer*innen 
einsetzen. Maßnahmen wie 
elektronische Fußfesseln, 
Nachsitzen, etc. lehnen wir 
ab. Schule soll Hilfen zur 
Lebensbewältigung speziell 
für sozial Benachteiligte parat 
haben und Schulschwänzer*innen 
soll von Jugend- bzw. (Schul-)
Sozialarbeiter*innen Beratung 
angeboten werden. (40. LSK)

Thema: Weitere Beschlüsse
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DKMS: 
Die LSV RLP setzt sich aktiv da-
für ein, dass ab der Oberstufe an 
weiterführenden Schulen eine in-
formative Aufklärungskampagne 
der DKMS, im Zwei-Jahres-Takt, 
durchgeführt wird. Diese Aufklä-
rungskampagne kann optional mit 
der Möglichkeit einer kostenlosen 
Registrierung kombiniert werden 
(Registrierung ab 17 möglich). 
(81. LSK)

Verpfl ichtender Erste-Hilfe-
Kurs in Schulen: 
Die LSV soll sich für verpfl ich-
tende Erste-Hilfe-Kurse, in de-
nen auch über den Notfallpass 
aufgeklärt wird, in der weiter-
führenden Schule einsetzen, so-
dass Schüler*innen (unabhängig 
vom Führerschein) in der Lage 
sind, als Erst-Helfer*innen rich-
tig zu agieren. Diese sollen alle 
zwei Jahre wiederholt werden. 
(81. LSK)

Änderung des LSV-Logos: 
Die LSK stimmte über die vorge-
legten Entwürfe/Vorschläge ei-
nes neuen Logos und das aktuelle 
Logo per Präferenzwahl ab. Im 
Falle einer Änderung des Logos 
sollen Materialien mit dem alten 
Logo übergangsweise weiterhin 
genutzt werden, wenn dadurch 

Ressourcen ge-
spart werden.
Mehrheitsent-
scheid für fol-
gende beide 
Logo-Varianten 
(80. LSK):

#westandwithukraine: 
Die LSV RLP verurteilt den rus-
sischen Angriff skrieg auf die Uk-
raine scharf. Schüler*innen, die 
nach Deutschland fl iehen, muss 
schnell und unbürokratisch ge-
holfen werden. Die gefl üchteten 
ukrainischen Schüler*innen sollen 
bestmöglich in den Schulalltag 
und die Gemeinschaft integriert 
werden. Die LSV unterstützt die 
Bemühungen der Kommunen, die-
se Ziele umzusetzen und unter-
stützt Schüler*innenvertretungen 
bei der Umsetzung von Projek-
ten, die darauf abzielen, gefl üch-
teten ukrainischen Schüler*innen 
zu helfen und sie zu integrieren. 
(79. LSK)

Drogenpolitik: 
Die LSV befürwortet den Weg 
der Bundesregierung, sich für die 
Legalisierung von Cannabis ein-
zusetzen und fordert in diesem 
Zusammenhang eine Steuer auf 
Cannabisprodukte, deren Ertrag 
ausschließlich in Projekte zur 
Suchtprävention und in Ausga-
ben im Bereich Bildung und Wis-
senschaft zu jeweils 50% fl ießen 
muss. Wir fordern in diesem Zu-
sammenhang eine Konzeption ei-
nes hinreichenden Jugendschut-
zes, der in enger Mitwirkung der 
Jugendlichen selbst auf den Weg 
gebracht werden soll. (79. LSK)

Kinderrechte ins 
Grundgesetz:
Die LSV soll sich für die Aufnahme 
von Kinderrechten ins Grundge-
setz einsetzen. Diese sollen auch 
Teilhaberechte beinhalten. Ein 
Ausbau der Elternrechte wird ab-
gelehnt. (75. LSK)

Bewerbungsanfragen an die 
LSV Rheinland-Pfalz: 
Die LSV soll nur Anfragen bewer-
ben, die kein wirtschaftliches 
Interesse verfolgen. Grundsätz-
lich soll der vorgezogene Bewer-
bungsweg der Newsletter sein. 
(75. LSK)

Aufenthalt im Schulgebäude: 
Die LSV setzt sich für die Bereit-
stellung von Räumlichkeiten und 
überdachten Außenbereichen in 
Schulen ein, die für Schüler*innen 
während der Pausen nutzbar sein 
sollen, um Wetterverhältnissen 
zu entgehen, die nach individu-
ellem Ermessen als unangenehm 
empfunden werden. (75. LSK)

Beschlusslagen-Archiv: 
Es muss ein Archiv aus Beschlüs-
sen erstellt werden. Dies beinhal-
tet bedingungslos alle Beschlüsse 
von jeglichen LSKen. Dieses soll 
als Ergänzung zur Beschlusslage 
ausschließlich digital erhalten 
werden. In dieser digitalen Ver-
sion sollen Querverweise ergänzt 
werden. Inhalt dieser soll sein, 
ob und von welcher LSK der be-
treff ende Beschluss aufgehoben 
wurde, für den Fall, dass dies ge-
schehen ist. 

Die Beschlusslage ist damit auf 
aktuelle, noch relevante Be-
schlüsse zu reduzieren. Der Lan-
desvorstand trägt dabei die Ent-
scheidungsgewalt. Beschlüsse, 
die sich im Archiv befi nden, ver-
lieren ihre Gültigkeit nicht. 
(73. LSK)

Wettbewerbe: 
Freiwillige, gesellschaftsfördern-
de Wettbewerbe, die in ihrem 
Inhalt dem Grundsatzprogramm 

Kinderrechte ins Grundgesetz: 
Die LSV soll sich für die Aufnahme 
von Kinderrechten ins Grundge-
setz einsetzen. Diese sollen auch 
Teilhaberechte beinhalten. 
Ein Ausbau der Elternrechte 
wird abgelehnt. (75. LSK)
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entsprechen, gelten nicht als 
Leistungsvergleich. 
Wettbewerbe dieser Art können 
durch einen LaVo-Beschluss mit 
2/3-Mehrheit unterstützt sowie 
beworben werden. (72. LSK)

Stärkere Zusammenarbeit 
mit dem Landeselternbeirat: 
Die LSV soll in Zukunft die Kom-
munikation mit dem LEB wieder 
aufnehmen und kontinuierlich 
stärken. Hierbei soll darauf ge-
achtet werden, dass die LSV im-
mer noch die einzige Interessen-
vertretung der Schüler*innen in 
RLP ist. Somit soll durch die Ko-
operation mit dem LEB lediglich 
erreicht werden, dass Themen 
der LSV an mehrere politische Ak-
teure herangeführt werden und 
von diesen im besten Fall unter-
stützt werden. Konkret soll der 
Landesvorstand somit seinen Ein-
fl uss bei exekutiven Tätigkeiten 
durch die mögliche Zustimmung 
des LEBs stärken. (71. LSK)

Kooperation mit der 
Bildungsbande: 
Die LSV RLP möge eine Kooperati-
on mit der Bildungsbande, einem 
Peer-to-Peer-Projekt, aufbauen. 
Die genaue Ausgestaltung ge-
schieht in enger Zusammenarbeit 
des Landesvorstands und der Bil-
dungsbande. (69. LSK)

Neuausrichtung der 
Kooperation mit JGA: 
Der Landesvorstand soll die Ko-
operation mit JGA neu beleben 
mithilfe eines neuen Kooperati-
onsvertrages, um so zusammen 
aktiv für sexuelle Aufklärung an 
Schulen zu kämpfen. (69. LSK)

Freie Wahl der Schulzeit 
ermöglichen!:
Es soll für Schüler*innen grund-
sätzlich möglich sein, einen 
Schulabschluss nach jeder Anzahl 
von Schuljahren zu erlangen. 
Länderspezifi sche Zwangsmodel-
le werden abgelehnt. So sollte 
auch ein*e Schüler*in nach einer 

Schulsozialarbeiter*innen: 
Die LSV Rheinland-Pfalz 
spricht sich für den Ausbau des 
Schulsozialarbeiter*innen projekts 
und eine langfristige Finanzierung 
durch Land und Kommune aus. 
(69. LSK)

bestimmten Anzahl von Klas-
senwiederholungen nicht dazu 
gezwungen werden, die Schule 
zu verlassen, es sei denn, das 
Verbleiben des*der betroff enen 
Schüler*in auf seiner*ihrer der-
zeitigen Schule, nach bereits drei 
Wiederholungen, behindert die 
fachgerechte Ausbildung anderer 
Schüler*innen. 
Auch soll sich die LSV wei-
terhin darum bemühen, dass 
Schüler*innen größtmögliche Mit-
spracherechte in Bezug auf die 
Länge ihrer Schulzeit und das 
entsprechende Schulmodell er-
halten. Hinzukommend soll eine 
weitere Individualisierung durch 
das Flexi-Zeit-Modell für den Un-
terricht erreicht werden. Somit 
sollen Schüler*innen die Zeiten, 
in denen sie in der Schule sind, 
frei wählen können. Eine gewisse 
Anzahl an Stunden soll erreicht 
werden. (69. LSK)

Schulsozialarbeiter*innen: 
Die LSV spricht sich für den Ausbau 
des Schulsozialarbeiter*innen-
projekts und eine langfristige 
Finanzierung durch Land und 
Kommune aus. Jede*r Schüler*in 
sollte im Problemfall Zugang zu 
Schulsozialarbeiter*innen ha-
ben, da diese eine spezielle pä-
dagogische Ausbildung vorweisen 
können und zudem weitestge-
hend unabhängig von der Schule 
sind. Zurzeit ist dies jedoch nur 
begrenzt und oftmals nicht für 
Schüler*innen, die das Gymnasi-
um besuchen, möglich. (69. LSK)

Schüler*innen wollen 
tanzen: 

„Eine Revolution ohne Tanzen ist 
eine Revolution, die sich nicht 
lohnt!“ :

Die LSV RLP setzt sich gegen öf-
fentliche Musik- und Tanzverbote 
an Stillen Feiertagen, wie bei-
spielsweise am Karfreitag, ein 
und sieht diese als überholt an.
:Schüler*innen möchten sich nicht 
von einer Religion bevormunden 

lassen und in ihrer Freiheit ein-
schränken lassen. Wann und wo 
sie das Tanzbein schwingen, ist 
ihre Privatsache, diese Freiheit 
muss Religion aushalten können. 
(68. LSK)

Mehr Transparenz beim Aus-
wahlverfahren für 
Austausche: 
Die LSV RLP setzt sich in Gesprä-
chen mit Lehrer*innen verbänden 
dafür ein, dass bei Austauschen, 
für welche ein Auswahlverfahren 
veranstaltet wird, mehr Transpa-
renz, vor allem bei den Auswahl-
kriterien, vorherrscht. (63. LSK)

Beschäftigung von Sozial-
pädagog*innen: 
Die LSV soll sich dafür einsetzen, 
dass auch nach Ende des Schuljah-
res 2013/14 Sozialpädagog*innen 
an den Ludwigshafener Schulen 
beschäftigt werden. (60. LSK)

Keine Rauchverbote: 
Die Landesschüler*innenvertre-
tung Rheinland-Pfalz lehnt ein 
generelles Rauchverbot an Schu-
len ab. Der Nichtraucherschutz 
soll aber, beispielsweise durch 
Einrichtung von spezifi schen Rau-
cherarealen gewährleistet wer-
den. Damit verbunden soll Sucht-
prävention erweitert und Nikotin 
thematisiert werden. (41. LSK)



Verzeichnis der LSKen:
30. LSK, 16.-18.03.2001, Mainz

31. LSK, 26.-28.10.2001, Koblenz
32. LSK, 19.-21.04.2002, Gerolstein

33. LSK, 13.-15.09.2002, Germersheim
34. LSK, 23.-25.05.2003, Sinzig
35. LSK, 26.-28.09.2003, Bingen

36. LSK, 14.-16.05.2004, Kaiserslautern
37. LSK, 08.-10.10.2004, Bad Kreuznach

38. LSK, 22.-24.04.2005, Ingelheim
39. LSK, 14.-16.10.2005, Koblenz
40. LSK, 10.-12.03.2006, Mainz

41. LSK, 29.09.-01.10.2006, Bad Kreuznach
42. LSK, 11.-13.05.2007, Ludwigshafen

43. LSK, 28.-30.09.2007, Lahnstein
43.2 LSK, 17.12.2007, Mainz

44. LSK, 18.-20.04.2008, Kaiserslautern
45. LSK, 26.-28.09.2008, Ingelheim

46. LSK, 20.-22.03.2009, Rockenhausen
47. LSK, 02.-04.10.2009, Ludwigshafen

48. LSK, 30.11.2009, Mainz
49. LSK, 23.-25.04.2010, Bad Kreuznach

50. LSK, 19.-21.11.2010, Enkenbach-Alsenborn
51. LSK, 24.01.2011, Mainz

52. LSK, 27.-29.05.2011, Diez
53. LSK, 28.-30.10.2011, Ingelheim

54. LSK, 12.12.2011, Mainz
55. LSK, 27.-29.04.2012, Bad Kreuznach

56. LSK, 30.11.-02.12.2012, Enkenbach-Alsenborn
57. LSK, 02.02.2013, Ingelheim

58. LSK, 03.-05.05.2013, Neuwied
59. LSK, 18.06.2013, Mainz

60. LSK, 29.11.-01.12.2013, Bad Kreuznach
61. LSK, 21.05.2014, Mainz

62. LSK. 23.-24.07.2014, Mainz
63. LSK, 05.-07.12.2014, Oberwesel

64. LSK, 25.04.2015, Neuwied
65. LSK, 03.-04.07.2015, Hochspeyer
66. LSK, 18.-20.12.2015, Oberwesel
67. LSK, 29.-30.04.2016, Dreisbach

68. LSK, 09.07.2016, Osthofen
69. LSK, 16.-18.12.2016, Wiesbaden
70. LSK, 12.-14.05.2017, Ahrweiler
71. LSK, 01.-03.12.2017, Wiesbaden

72. LSK, 04.-06.03.2018, Speyer
73. LSK, 23.-25.11.2018, Mainz
74. LSK, 17.-19.05.2019, Trier

75. LSK, 29.11.-01.12.2019, Pirmasens
76. LSK, 20.03.2021, digital

77. LSK, 19.-21.11.2021, Mainz
78. LSK, 06.-08.05.2022, Trier

79. LSK, 25.-27.11.2022, Pirmasens
80. LSK, 28.-30.04.2023, Speyer

81. LSK, 24.-26.11.2023, Ahrweiler
82. LSK, 26.-28.04.2024, Mainz
83. LSK, 22.-24.11.2024, Trier

84. LSK, 09.-11.05.2025, Pirmasens
85. LSK, 21.-23.11.2025, Mainz


